
Zweites Gesetz zur Änderung des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes1

Vom 20. April 2004

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

1 Dieses Gesetz dient der Umsetzung folgender Richtlinien:
1. Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume

sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (ABl. EG Nr. L 206 S. 7), zuletzt geändert am
27. Oktober 1997 (ABl. EG Nr. L 305 S. 42),

2. Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wild lebenden Vo−
gelarten (ABl. EG Nr. L 103 S. 1), zuletzt geändert am 29. Juli 1997 (ABl. EG Nr. L 223 S. 9),

3. Richtlinie 1999/22/EG des Rates vom 29. März 1999 über die Haltung von Wildtieren in Zoos
(ABl. EG Nr. L 94 S. 24).



Artikel 1
Änderung des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes

Das Brandenburgische Naturschutzgesetz vom 25. Juni 1992 (GVBl. I S. 208), zu−
letzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. Juli 2002 (GVBl. I S. 62, 72),
wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt gefasst:

"Inhaltsübersicht

Abschnitt 1
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Ziele, Grundsätze und allgemeine Pflichten
§ 1a Biotopverbund
§ 1b Land−, Forst− und Fischereiwirtschaft
§ 1c Umweltbildung
§ 2 Vertraglicher Naturschutz
§ 2a Begriffe

Abschnitt 2
Landschaftsplanung, Umweltbeobachtung

§ 3 Aufgaben der Landschaftsplanung
§ 4 Inhalte und Fortschreibung der Landschaftsplanung
§ 5 Landschaftsprogramm
§ 6 Landschaftsrahmenpläne
§ 7 Landschafts− und Grünordnungspläne
§ 8 Zusammenwirken bei der Planung
§ 9 Umweltbeobachtung

Abschnitt 3
Eingriffe in Natur und Landschaft

§ 10 Begriff des Eingriffs in Natur und Landschaft
§ 11 Land−, Forst− und Fischereiwirtschaft in der Eingriffsregelung
§ 12 Vermeidung, Ausgleich und Ersatz von Beeinträchtigungen, 

Unzulässigkeit von Eingriffen
§ 13 (weggefallen)
§ 14 Anrechnung vorgezogener Maßnahmen, Maßnahmen− und 

Flächenpools
§ 15 Ersatzzahlung
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§ 16 (weggefallen)
§ 17 Zuständigkeit und Verfahren bei Eingriffen, Umweltverträglichkeits−

prüfung
§ 18 Darlegungspflicht, Durchführung von Ausgleichs− und Ersatz−

maßnahmen

Abschnitt 4
Schutzausweisungen

§ 19 Allgemeine Vorschriften
§ 20 Nationalparks
§ 21 Naturschutzgebiete
§ 22 Landschaftsschutzgebiete
§ 23 Naturdenkmale
§ 24 Geschützte Landschaftsbestandteile
§ 25 Biosphärenreservate
§ 26 Naturparks
§ 26a Europäisches Netz "Natura 2000"
§ 26b Schutzgebiete
§ 26c Schutzvorschriften
§ 26d Verträglichkeit und Unzulässigkeit von Projekten, Ausnahmen
§ 26e Pläne
§ 26f Verhältnis zu anderen Rechtsvorschriften
§ 26g Zuständigkeiten
§ 27 Einstweilige Sicherstellung
§ 28 Verfahren der Unterschutzstellung
§ 29 Unbeachtlichkeit von Mängeln, Behebung von Fehlern
§ 30 Bezeichnung, Registrierung

Abschnitt 5
Gesetzlich geschützte Teile von Natur und Landschaft

§ 31 Alleen
§ 32 Schutz bestimmter Biotope
§ 33 Horststandorte
§ 34 Nist−, Brut− und Lebensstätten
§ 35 Schutz von Gewässern und Uferzonen
§ 36 (weggefallen)

Abschnitt 6
Schutz und Pflege wild lebender Tier− und Pflanzenarten

§ 37 Aufgaben des Artenschutzes
§ 38 Allgemeiner Schutz wild lebender Tier− und Pflanzenarten
§ 39 Entnahmen aus der Natur
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§ 40 Aussetzen von Tieren und Ansiedeln von Pflanzen
§ 41 (weggefallen)
§ 42 Arten− und Biotopschutzprogramme, Rote Liste
§ 43 Tiergehege
§ 43a Zoos

Abschnitt 7
Erholung in Natur und Landschaft

§ 44 Betreten der freien Landschaft
§ 45 (weggefallen)
§ 46 Zulässigkeit von Sperren
§ 47 (weggefallen)
§ 48 Bauverbote an Gewässern
§ 49 Zelten und Aufstellen von Wohnwagen
§ 50 (weggefallen)
§ 51 Wegebenutzung

Abschnitt 8
Behörden und Einrichtungen des Naturschutzes

§ 52 Naturschutzbehörden
§ 53 Unterrichtungs− und Weisungsrecht
§ 54 Aufgaben, Befugnisse und Zuständigkeiten der Naturschutzbehörden
§ 55 Fachbehörde für Naturschutz und Landschaftspflege
§ 56 (weggefallen)
§ 57 (weggefallen)
§ 58 Verwaltung der Großschutzgebiete
§ 59 Naturschutzfonds
§ 60 Zusammenarbeit der Naturschutzbehörden mit anderen Behörden
§ 61 Naturschutzhelfer 
§ 62 Naturschutzbeiräte
§ 63 Anerkennung und Mitwirkung von Naturschutzverbänden
§ 64 (weggefallen)
§ 65 Klagebefugnis von Naturschutzverbänden
§ 66 Datenverarbeitung
§ 67 (weggefallen)

Abschnitt 9
Beschränkung von Rechten, Ausnahmen und Befreiungen

§ 68 Duldungspflicht
§ 69 Vorkaufsrecht
§ 70 Enteignung
§ 71 Entschädigung für Nutzungsbeschränkungen
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§ 72 Ausnahmen, Befreiungen
§ 72a Freistellung von naturschutzrechtlichen Zulassungspflichten

für Maßnahmen zur Verkehrssicherung

Abschnitt 10
Ordnungswidrigkeiten

§ 73 Verstöße gegen Bestimmungen des Naturschutzgesetzes
§ 74 Geldbuße
§ 75 Einziehung

Abschnitt 11
Übergangs− und Schlussbestimmungen

§ 76 Außer−Kraft−Treten von Rechtsvorschriften
§ 77 Überleitung der Baumschutzverordnung
§ 78 Überleitung anderer Vorschriften
§ 79 Übergangsvorschriften
§ 79a Härte− und Ausgleichsregelung
§ 80 In−Kraft−Treten".

2. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

"(1) Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes und als
Lebensgrundlagen des Menschen auch in Verantwortung für die künfti−
gen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu
schützen, zu pflegen, zu entwickeln und, soweit erforderlich, wiederher−
zustellen, dass

1. die Leistungs− und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts,

2. die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der
Naturgüter, 

3. die Tier− und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten und
Lebensräume sowie

4. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von
Natur und Landschaft 

auf Dauer gesichert sind (Ziele des Naturschutzes und der Landschafts−
pflege)."
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b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

"Die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind ins−
besondere nach Maßgabe folgender Grundsätze zu verwirklichen,
soweit es im Einzelfall zur Verwirklichung erforderlich, möglich und
unter Abwägung aller sich aus den Zielen nach Absatz 1 ergeben−
den Anforderungen untereinander und gegen die sonstigen Anfor−
derungen der Allgemeinheit an Natur und Landschaft angemessen
ist:".

bb) Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

"1. Der Naturhaushalt ist in seinen räumlich abgrenzbaren Teilen so
zu sichern, dass die den Standort prägenden biologischen
Funktionen, Stoff− und Energieflüsse sowie landschaftliche
Strukturen, insbesondere Brandenburgs typische Landschaften
und Naturräume wie großräumige Niederungs− und Feuchtge−
biete, Fließe, Seenketten, Heiden, Ländchen, Hügelländer,
Platten sowie geomorphologische Sonderbildungen einschließ−
lich ihrer Übergangsbereiche erhalten, entwickelt oder, soweit
erforderlich, wiederhergestellt werden."

cc) Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

"2. Die wild lebenden Tiere und Pflanzen und ihre Lebensgemein−
schaften sind als Teil des Naturhaushalts in ihrer natürlichen
und historisch gewachsenen Artenvielfalt zu schützen. Ihre Le−
bensräume (Biotope) und sonstigen Lebensbedingungen sind
auf einem ausreichenden Teil der Landesfläche zu schützen, zu
pflegen, zu entwickeln oder, soweit erforderlich, wiederherzu−
stellen. Biotop−Verbundsysteme sind zu erhalten oder zu
schaffen. Die natürlichen Wanderwege und Rastplätze der wild
lebenden Tierarten sind zu erhalten oder, soweit erforderlich,
wiederherzustellen."

dd) In Nummer 3 wird die Angabe "(Biotop−Verbundsysteme)" ge−
strichen.

ee) Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

"4. Als ökologisch wertvolle Biotope sind natürliche oder naturnahe
Wälder, Gewässer einschließlich ihrer Uferzonen und Feucht−
gebiete, insbesondere Sumpf− und Moorflächen, Verlandungs−
zonen, Altarme von Gewässern, Teiche und Tümpel, sowie
Trockenstandorte in ihrer natürlichen Umwelt zu erhalten, zu
entwickeln oder, soweit erforderlich, wiederherzustellen. Beim
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Ausbau und der Unterhaltung von Gewässern haben ingenieur−
biologische Maßnahmen Vorrang vor technischen Methoden.
Nicht naturnah ausgebaute natürliche Gewässer sind soweit wie
möglich in einen naturnahen Zustand zurückzuführen. Eine Be−
einträchtigung der natürlichen Aufnahmefähigkeit des Bodens
für Niederschlags− und Schmelzwasser sowie seiner natürlichen
Filterwirkung gegenüber möglichen Verunreinigungen des
Grundwassers ist zu vermeiden. Änderungen des Grundwas−
serspiegels, die zu einer Zerstörung oder nachhaltigen Beein−
trächtigung schutzwürdiger Biotope führen können, sind zu
vermeiden; unvermeidbare Beeinträchtigungen sind auszuglei−
chen. Gewässer dürfen nicht durch Schadstoffeintrag oder
durch die Bewirtschaftung der Uferzonen gefährdet werden."

ff) Nummer 5 wird wie folgt gefasst:

"5. Schädliche Umwelteinwirkungen sind auch durch Maßnahmen
des Naturschutzes und der Landschaftspflege gering zu halten;
empfindliche Bestandteile des Naturhaushalts dürfen nicht nach−
haltig geschädigt werden. Bei der landwirtschaftlichen Bo−
dennutzung erfolgt dies durch geeignete Wirtschaftsweisen, die
wild lebenden Tieren und Pflanzen einen ausreichenden Le−
bensraum erhalten, auf geschlossene, schadstoffarme Stoff−
kreisläufe sowie einen ausgeglichenen Wasserhaushalt zielen
und eine weitere Anreicherung des Grundwassers mit Schad−
stoffen verhindern sollen."

gg) Nummer 6 wird wie folgt gefasst:

"6. Bei der Planung von ortsfesten baulichen Anlagen, Verkehrs−
wegen, Energieleitungen und ähnlichen Vorhaben sind die na−
türlichen Landschaftsstrukturen zu berücksichtigen. Verkehrs−
wege, Energieleitungen und ähnliche Vorhaben sollen so zu−
sammengefasst werden, dass die Zerschneidung und der Ver−
brauch von Landschaft so gering wie möglich gehalten werden."

hh) In Nummer 7 wird das Wort "Waldreste" durch die Wörter "natur−
nahe Wälder" ersetzt.

ii) Nummer 8 wird wie folgt gefasst:

"8. Die Landschaft ist in ihrer Vielfalt, Eigenart und Schönheit auch
wegen ihrer Bedeutung als Erlebnis− und Erholungsraum des
Menschen zu sichern. Beeinträchtigungen des Erlebnis− und
Erholungswertes der Landschaft sind zu vermeiden. Zum Zwe−
cke der Erholung sind nach ihrer Beschaffenheit und Lage ge−
eignete Flächen zu schützen und, wo notwendig, zu pflegen, zu
gestalten und zugänglich zu erhalten oder zu machen. Vor allem
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im siedlungsnahen Bereich sind ausreichend Flächen für die
Erholung bereitzustellen. Zur Erholung im Sinne des Satzes 3
gehören auch natur− und landschaftsverträgliche sportliche Be−
tätigungen in der freien Natur." 

jj) Nummer 9 wird wie folgt gefasst:

"9. Die Naturgüter sind, soweit sie sich nicht erneuern, sparsam und
schonend zu nutzen. Der Nutzung sich erneuernder Naturgüter
kommt besondere Bedeutung zu; sie dürfen nur so genutzt
werden, dass sie nachhaltig zur Verfügung stehen."

kk) Nach Nummer 9 werden folgende Nummern 10 bis 16 angefügt:

"10. Böden sind so zu erhalten, dass sie ihre Funktionen im Na−
turhaushalt erfüllen können. Natürliche oder von Natur aus
geschlossene Pflanzendecken sowie die Ufervegetation sind
zu sichern. Für nicht land− oder forstwirtschaftlich oder gärt−
nerisch genutzte Böden, deren Pflanzendecke beseitigt wor−
den ist, ist eine standortgerechte Vegetationsentwicklung zu
ermöglichen. Bodenerosionen sind zu vermeiden.

11. Zur Sicherung der Leistungs− und Funktionsfähigkeit des Na−
turhaushalts ist die biologische Vielfalt zu erhalten und zu
entwickeln. Sie umfasst die Vielfalt an Lebensräumen und
Lebensgemeinschaften, an Arten sowie die genetische Vielfalt
innerhalb der Arten.

12. Beeinträchtigungen des Klimas sind zu vermeiden; hierbei
kommt dem Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung,
insbesondere durch zunehmende Nutzung erneuerbarer
Energien, besondere Bedeutung zu. Auf den Schutz und die
Verbesserung des Klimas, einschließlich des örtlichen Klimas,
ist auch durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Land−
schaftspflege hinzuwirken. Wald und sonstige Gebiete mit
günstiger kleinklimatischer Wirkung sowie Luftaustausch−
bahnen sind zu erhalten, zu entwickeln und, soweit erforder−
lich, wiederherzustellen.

13. Beim Aufsuchen und bei der Gewinnung von Bodenschätzen,
bei Abgrabungen und Aufschüttungen sind dauernde Schäden
des Naturhaushalts und Zerstörungen wertvoller Landschafts−
teile zu vermeiden. Dies gilt auch für den Einsatz von Abfällen,
soweit es sich nicht um am Standort oder, in Bezug auf Stra−
ßenbaumaßnahmen, an einem vergleichbaren Standort ange−
fallenes Bodenmaterial handelt. Unvermeidbare Beeinträchti−
gungen von Natur und Landschaft sind insbesondere durch
Förderung natürlicher Sukzession, Renaturierung, naturnahe
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Gestaltung oder Wiedernutzbarmachung auszugleichen oder
zu mindern.

14. Unbebaute Bereiche sind wegen ihrer Bedeutung für den Na−
turhaushalt und für die Erholung insgesamt und auch im Ein−
zelnen in der dafür erforderlichen Größe und Beschaffenheit zu
erhalten. Nicht mehr benötigte versiegelte Flächen sind zu
renaturieren oder, soweit eine Entsiegelung nicht möglich oder
nicht zumutbar ist, der natürlichen Entwicklung zu überlassen.

15. Historische Kulturlandschaften und −landschaftsteile von be−
sonderer Eigenart, einschließlich solcher von besonderer Be−
deutung für die Eigenart oder Schönheit geschützter oder
schützenswerter Kultur−, Bau− und Bodendenkmäler, sind zu
erhalten.

16. Das allgemeine Verständnis für die Ziele und Aufgaben des
Naturschutzes und der Landschaftspflege ist mit geeigneten
Mitteln zu fördern. Bei Maßnahmen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege ist ein frühzeitiger Informationsaustausch
mit Betroffenen und der interessierten Öffentlichkeit zu ge−
währleisten."

c) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:

"(2a) Die internationalen Bemühungen und die Verwirklichung der
Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaften auf dem Gebiet des Na−
turschutzes und der Landschaftspflege sind zu unterstützen. Die Errich−
tung des Europäischen ökologischen Netzes ’Natura 2000’ ist zu fördern.
Sein Zusammenhalt ist zu wahren und, auch durch die Pflege und Ent−
wicklung eines Biotopverbunds, zu verbessern." 

d) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

"(4) Bei der Bewirtschaftung von Grundflächen im Eigentum oder Besitz
von Land, Gemeinden, Gemeindeverbänden und sonstigen juristischen
Personen des öffentlichen Rechts sollen die Ziele und Grundsätze des
Naturschutzes und der Landschaftspflege in besonderer Weise berück−
sichtigt werden. Für den Naturschutz besonders wertvolle Grundflächen
sollen, soweit angemessen, in ihrer ökologischen Beschaffenheit nicht
nachteilig verändert werden. Die Sätze 1 und 2 stehen der Erfüllung be−
stimmter öffentlicher Zweckbindungen von Grundflächen nicht entgegen."

e) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

"(5) Die in Absatz 4 genannten juristischen Personen stellen in ihrem Ei−
gentum oder Besitz stehende Grundflächen, die sich für die naturver−
trägliche Erholung der Bevölkerung eignen oder den Zugang der Allge−
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meinheit zu solchen Grundflächen ermöglichen oder erleichtern, in an−
gemessenem Umfang für die Erholung bereit, soweit dies mit einer
nachhaltigen Nutzung und den sonstigen Zielen von Naturschutz und
Landschaftspflege vereinbar ist und eine öffentliche Zweckbindung nicht
entgegensteht."

3. Nach § 1 werden folgende §§ 1a bis 1c eingefügt:

"§ 1a
Biotopverbund

(1) Auf mindestens 10 Prozent der Landesfläche soll ein Netz räumlich oder
funktional verbundener Biotope (Biotopverbund) geschaffen werden. Der Bio−
topverbund soll länderübergreifend erfolgen. Das Land stimmt sich hierzu mit
den angrenzenden Ländern ab.

(2) Der Biotopverbund dient der nachhaltigen Sicherung von heimischen Tier−
und Pflanzenarten und deren Populationen einschließlich ihrer Lebensräume
und Lebensgemeinschaften sowie der Bewahrung, Wiederherstellung und
Entwicklung funktionsfähiger ökologischer Wechselbeziehungen. Die Funkti−
onsfähigkeit des Biotopverbunds ist insbesondere auch für wandernde Tierar−
ten zu gewährleisten. Der Biotopverbund kann auch der Verbesserung der
ökologischen Kohärenz des Europäischen Netzes ’Natura 2000’ dienen.

(3) Der Biotopverbund besteht aus Kernflächen, Verbindungsflächen und
Verbindungselementen. Bestandteile des Biotopverbunds sind:

1. festgesetzte Nationalparks,

2. im Rahmen des § 32 gesetzlich geschützte Biotope,

3. Naturschutzgebiete und Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung,

4. weitere Flächen und Elemente, einschließlich

a) Teilen von Landschaftsschutzgebieten, Naturparks, Biosphärenre−
servaten und Europäischen Vogelschutzgebieten, 

b) Landschaftsstrukturelementen,

wenn sie zur Erreichung des in Absatz 2 genannten Zieles geeignet sind.

Die durch den Biotopverbund im Sinne des Absatzes 2 zu sichernden Tier−
und Pflanzenarten, die artbezogenen Kriterien zur Bestimmung der für den
Biotopverbund geeigneten und erforderlichen Flächen und Elemente sowie die
Räume, in denen der Biotopverbund errichtet werden soll, werden durch die
Fachbehörde für Naturschutz und Landschaftspflege ermittelt und im Land−
schaftsprogramm (§ 5) dargestellt.
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(4) Die für den Biotopverbund geeigneten und erforderlichen Kernflächen,
Verbindungsflächen und Verbindungselemente sind in den Landschaftsrah−
menplänen (§ 6) und Landschaftsplänen (§ 7) darzustellen und − soweit nicht
bereits erfolgt − durch planungsrechtliche Festlegungen, langfristige Verein−
barungen (Vertragsnaturschutz), Ausweisung geeigneter Gebiete und Objekte
im Sinne des § 19 Abs. 1 oder andere geeignete Maßnahmen rechtlich zu si−
chern, um einen Biotopverbund dauerhaft zu gewährleisten.

§ 1b
Land−, Forst− und Fischereiwirtschaft

(1) Bei Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege ist die be−
sondere Bedeutung einer natur− und landschaftsverträglichen Land−, Forst−
und Fischereiwirtschaft gemäß den Absätzen 4 bis 6 für die Erhaltung der
Kultur− und Erholungslandschaft zu berücksichtigen.

(2) Der Ausgleich von Nutzungsbeschränkungen in der Land−, Forst− und Fi−
schereiwirtschaft bestimmt sich nach § 71.

(3) Die zur Vernetzung von Biotopen besonders geeigneten linearen und
punktförmigen Landschaftsstrukturelemente sowie deren erforderliche Min−
destdichte werden von der Fachbehörde für Naturschutz und Landschafts−
pflege für den jeweiligen Naturraum ermittelt und im Landschaftspro−
gramm (§ 5) dargestellt.

(4) Die Landwirtschaft hat neben den Anforderungen, die sich aus den für die
Landwirtschaft geltenden Vorschriften und § 17 Abs. 2 des Bundes−Boden−
schutzgesetzes ergeben, insbesondere die folgenden Grundsätze der guten
fachlichen Praxis zu beachten:

1. Bei der landwirtschaftlichen Nutzung muss die Bewirtschaftung standort−
angepasst erfolgen und die nachhaltige Bodenfruchtbarkeit und langfris−
tige Nutzbarkeit der Flächen gewährleistet werden. 

2. Vermeidbare Beeinträchtigungen von vorhandenen Biotopen sind zu un−
terlassen. § 32 bleibt unberührt. 

3. Die zur Vernetzung von Biotopen erforderlichen Landschaftsstruktur−
elemente sind in ihrem Bestand zu erhalten und nach Möglichkeit zu
vermehren.

4. Die Tierhaltung hat in einem ausgewogenen Verhältnis zum Pflanzenbau
zu stehen; schädliche Umweltauswirkungen sind zu vermeiden.

5. Auf erosionsgefährdeten Hängen, in Überschwemmungsgebieten, auf
Standorten mit hohem Grundwasserstand sowie auf Moorstandorten ist
ein Grünlandumbruch zu unterlassen. 
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6. Die natürliche Ausstattung der Nutzfläche (Boden, Wasser, Flora, Fauna)
darf nicht über das zur Erzielung eines nachhaltigen Ertrages erforderli−
che Maß hinaus beeinträchtigt werden. 

7. Eine schlagspezifische Dokumentation über den Einsatz von Dünge− und
Pflanzenschutzmitteln ist nach Maßgabe des landwirtschaftlichen Fach−
rechts zu führen.

8. Bei der landwirtschaftlichen Bodennutzung verwendetes Bindematerial
soll nach seinem Einsatz aus der freien Landschaft entfernt werden.

Der für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Fachminister wird er−
mächtigt, im Einvernehmen mit dem für Landwirtschaft zuständigen Fachmi−
nister durch Rechtsverordnung die Grundsätze der guten fachlichen Praxis in
der Landwirtschaft zu konkretisieren.

(5) Die Bewirtschaftung des Waldes hat insbesondere dem Ziel der Erhaltung
und Entwicklung naturnaher Wälder mit einem hinreichenden Anteil standort−
heimischer Forstpflanzen zu dienen. Sie hat nachhaltig und in naturnahen
Wäldern ohne Kahlschläge zu erfolgen. Das Nähere regelt das Waldgesetz
des Landes Brandenburg.

(6) Bei der fischereiwirtschaftlichen Nutzung der oberirdischen Gewässer sind
diese einschließlich ihrer Uferzonen als Lebensstätten und Lebensräume für
heimische Tier− und Pflanzenarten zu erhalten und zu fördern. Der Besatz
dieser Gewässer mit nicht heimischen Tierarten ist grundsätzlich zu unterlas−
sen. Bei Fischzuchten und Teichwirtschaften der Binnenfischerei sind Beein−
trächtigungen der heimischen Tier− und Pflanzenarten auf das zur Erzielung
eines nachhaltigen Ertrages erforderliche Maß zu beschränken. Das Nähere,
insbesondere die Zulässigkeit von Ausnahmen für Fischzuchten und Teich−
wirtschaften der Binnenfischerei, regelt das Fischereigesetz für das Land
Brandenburg.

§ 1c
Umweltbildung

Das Verantwortungsbewusstsein der Menschen für ein pflegliches Verhalten
gegenüber Natur und Landschaft soll geweckt und zu einem verantwortungs−
vollen Umgang mit den Naturgütern angeregt werden. Das allgemeine Ver−
ständnis für die Natur und die Umwelt ist durch die Bildungs−, Erziehungs−
und Informationsträger aller Ebenen zu verbessern. Das gilt insbesondere für
Angebote über die

1. Bedeutung von Natur und Landschaft,

2. Aufgaben des Naturschutzes,

3. Grundlagen der Ökologie und der ökologischen Zusammenhänge,
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4. ökologischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Auswirkungen des
menschlichen Handelns auf Natur und Landschaft,

5. Rechtsgrundlagen des Umwelt− und Naturschutzes."

4. In § 2 Satz 1 werden die Wörter "und die nach § 59 zuständige Stiftung" ge−
strichen.

5. Nach § 2 wird folgender § 2a eingefügt:

"§ 2a
Begriffe

(1) Im Sinne dieses Gesetzes und des Bundesnaturschutzgesetzes bedeutet

1. Naturhaushalt

seine Bestandteile Boden, Wasser, Luft, Klima, Tiere und Pflanzen sowie
das Wirkungsgefüge zwischen ihnen, 

2. Biotope

Lebensstätten und Lebensräume wild lebender Tiere und Pflanzen,

3. Biotope von gemeinschaftlichem Interesse

die in Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden
Tiere und Pflanzen (ABl. EG Nr. L 206 S. 7), zuletzt geändert durch die
Richtlinie 97/62/EG vom 27. Oktober 1997 (ABl. EG Nr. L 305 S. 42),
aufgeführten Lebensräume,

4. prioritäre Biotope

die in Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG mit einem Sternchen (*) ge−
kennzeichneten Biotope,

5. Landschaftsstrukturelemente

a) Flurgehölze aller Art wie Alleen, Baumreihen, Baumgruppen,
Streuobstwiesen, Einzelbäume, Hecken und Gebüschinseln, na−
turnahe Waldränder, 

b) inselartige Trockenrasen, Nass− und Feuchtwiesen sowie natur−
nahe Moore, Röhrichte und Seggenriede, 

c) Kleingewässer aller Art wie Sölle, Bäche und Teiche, Sukzessions−
stadien von Sand−, Ton− und Mergelgruben, Lesesteinhaufen,
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Steinriegel und Trockenmauern,

6. Gewässerrandstreifen

an Gewässern landseitig der Böschungsoberkante oder oberhalb der
Mittelwasserlinie angrenzende variable, lineare Bänder natürlicher oder
gepflanzter Vegetation,

7. Uferzone (Litoral)

Vegetationszonen im Flachwasserbereich von Gewässern und außerhalb
des Gewässers im Schwankungsbereich zwischen Hoch− und Niedrig−
wasser,

8. Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung

die in die Liste nach Artikel 4 Abs. 2 Unterabs. 3 der Richtlinie
92/43/EWG eingetragenen Gebiete, auch wenn sie noch nicht zu
Schutzgebieten im Sinne dieses Gesetzes erklärt worden sind,

9. Europäische Vogelschutzgebiete 

Gebiete im Sinne des Artikels 4 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 79/409/EWG
des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wild lebenden Vo−
gelarten (ABl. EG Nr. L 103 S. 1), zuletzt geändert durch die Richtlinie
97/49/EG vom 29. Juli 1997 (ABl. EG Nr. L 223 S. 9),

10. Konzertierungsgebiete

einem Konzertierungsverfahren nach Artikel 5 der Richtlinie 92/43/EWG
unterliegende Gebiete von der Einleitung des Verfahrens durch die
Kommission bis zur Beschlussfassung des Rates,

11. Europäisches ökologisches Netz ’Natura 2000’ 

das kohärente Europäische ökologische Netz ’Natura 2000’ gemäß Ar−
tikel 3 der Richtlinie 92/43/EWG, das aus den Gebieten von gemein−
schaftlicher Bedeutung und den Europäischen Vogelschutzgebieten be−
steht,

12. Erhaltungsziele

die Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszu−
standes

a) der in Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten natürlichen
Lebensräume und der in Anhang II dieser Richtlinie aufgeführten
Tier− und Pflanzenarten, die in einem Gebiet von gemeinschaftli−

14



cher Bedeutung vorkommen,

b) der in Anhang I der Richtlinie 79/409/EWG aufgeführten und der in
Artikel 4 Abs. 2 dieser Richtlinie genannten Vogelarten sowie ihrer
Lebensräume, die in einem Europäischen Vogelschutzgebiet vor−
kommen,

13. Schutzzweck

der sich aus Vorschriften über Schutzgebiete ergebende Schutzzweck,

14. Projekte

a) Vorhaben und Maßnahmen innerhalb eines Gebiets von gemein−
schaftlicher Bedeutung oder eines Europäischen Vogelschutzge−
biets, sofern sie einer behördlichen Entscheidung oder einer An−
zeige an eine Behörde bedürfen oder von einer Behörde durchge−
führt werden,

b) Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne des § 10, sofern sie einer
behördlichen Entscheidung oder einer Anzeige an eine Behörde
bedürfen oder von einer Behörde durchgeführt werden und

c) nach dem Bundes−Immissionsschutzgesetz genehmigungsbedürf−
tige Anlagen sowie Gewässerbenutzungen, die nach dem Wasser−
haushaltsgesetz einer Erlaubnis oder Bewilligung bedürfen,

soweit sie, einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder
Plänen, geeignet sind, ein Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung oder
ein Europäisches Vogelschutzgebiet erheblich zu beeinträchtigen; aus−
genommen sind Projekte, die unmittelbar der Verwaltung der Gebiete von
gemeinschaftlicher Bedeutung oder der Europäischen Vogelschutzge−
biete dienen,

15. Pläne

Pläne und Entscheidungen in vorgelagerten Verfahren, die bei behördli−
chen Entscheidungen zu beachten oder zu berücksichtigen sind, soweit
sie einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Plänen oder Projekten
geeignet sind, ein Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung oder ein
Europäisches Vogelschutzgebiet erheblich zu beeinträchtigen; ausge−
nommen sind Pläne, die unmittelbar der Verwaltung der Gebiete von
gemeinschaftlicher Bedeutung oder der Europäischen Vogelschutzge−
biete dienen,

15



16. Erholung

natur− und landschaftsverträglich ausgestaltetes Natur− und Freizeiter−
leben einschließlich natur− und landschaftsverträglicher sportlicher Betä−
tigung in der freien Natur, das die Verwirklichung der sonstigen Ziele und
Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege nicht beein−
trächtigt,

17. Kahlschlag

Hiebsmaßnahmen, die zum Verlust des Waldcharakters führen und frei−
landähnliche Verhältnisse bewirken, entsprechend der Definition des
Waldgesetzes des Landes Brandenburg.

(2) Im Sinne dieses Gesetzes und des Bundesnaturschutzgesetzes bedeutet

1. Tiere

a) wild lebende, gefangene oder gezüchtete und nicht herrenlos ge−
wordene sowie tote Tiere wild lebender Arten,

b) Eier, auch im leeren Zustand, Larven, Puppen und sonstige Ent−
wicklungsformen von Tieren wild lebender Arten,

c) ohne weiteres erkennbare Teile von Tieren wild lebender Arten und

d) ohne weiteres erkennbar aus Tieren wild lebender Arten gewonnene
Erzeugnisse,

2. Pflanzen

a) wild lebende, durch künstliche Vermehrung gewonnene sowie tote
Pflanzen wild lebender Arten,

b) Samen, Früchte oder sonstige Entwicklungsformen von Pflanzen
wild lebender Arten,

c) ohne weiteres erkennbare Teile von Pflanzen wild lebender Arten
und

d) ohne weiteres erkennbar aus Pflanzen wild lebender Arten gewon−
nene Erzeugnisse,

3. Art

jede Art, Unterart oder Teilpopulation einer Art oder Unterart; für die Be−
stimmung einer Art ist ihre wissenschaftliche Bezeichnung maßgebend,

16



4. Population

eine biologisch oder geographisch abgegrenzte Zahl von Individuen,

5. heimische Art

eine wild lebende Tier− oder Pflanzenart, die ihr Verbreitungsgebiet oder
regelmäßiges Wanderungsgebiet ganz oder teilweise

a) im Inland hat oder in geschichtlicher Zeit hatte oder

b) auf natürliche Weise in das Inland ausdehnt; 

als heimisch gilt eine wild lebende Tier− oder Pflanzenart auch, wenn sich
verwilderte oder durch menschlichen Einfluss eingebürgerte Tiere oder
Pflanzen der betreffenden Art im Inland in freier Natur und ohne
menschliche Hilfe über mehrere Generationen als Population erhalten,

6. gebietsfremde Art

eine wild lebende Tier− oder Pflanzenart, wenn sie in dem betreffenden
Gebiet in freier Natur nicht oder seit mehr als 100 Jahren nicht mehr
vorkommt,

7. Arten von gemeinschaftlichem Interesse

die in den Anhängen II, IV und V der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten
Tier− und Pflanzenarten,

8. prioritäre Arten

die in Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG mit einem Sternchen (*) ge−
kennzeichneten Tier− und Pflanzenarten,

9. europäische Vogelarten

in Europa natürlich vorkommende Vogelarten im Sinne des Artikels 1 der
Richtlinie 79/409/EWG,

10. besonders geschützte Arten

a) Tier− und Pflanzenarten, die in Anhang A oder B der Verordnung
(EG) Nr. 338/97 des Rates vom 9. Dezember 1996 über den Schutz 
von Exemplaren wild lebender Tier− und Pflanzenarten durch Über−
wachung des Handels (ABl. EG 1997 Nr. L 61 S. 1, Nr. L 100 S. 72,
Nr. L 298 S. 70), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 1497/2003 vom 18. August 2003 (ABl. EG Nr. L 215/3) aufge−
führt sind,
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b) nicht unter Buchstabe a fallende

aa) Tier− und Pflanzenarten, die in Anhang IV der Richtlinie
92/43/EWG aufgeführt sind,

bb) ’europäische Vogelarten’,

c) Tier− und Pflanzenarten, die in einer Rechtsverordnung nach § 52
Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes aufgeführt sind,

11. streng geschützte Arten 

besonders geschützte Arten, die

a) in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97,

b) in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG,

c) in einer Rechtsverordnung nach § 52 Abs. 2 des Bundesnatur−
schutzgesetzes aufgeführt sind,

12. gezüchtete Tiere

Tiere, die in kontrollierter Umgebung geboren oder auf andere Weise
erzeugt und deren Elterntiere rechtmäßig erworben worden sind,

13. künstlich vermehrte Pflanzen

Pflanzen, die aus Samen, Gewebekulturen, Stecklingen oder Teilungen
unter kontrollierten Bedingungen herangezogen worden sind,

14. Anbieten

Erklärung der Bereitschaft zu verkaufen oder zu kaufen und ähnliche
Handlungen, einschließlich der Werbung, der Veranlassung zur Werbung
oder der Aufforderung zu Verkaufs− oder Kaufverhandlungen,

15. In−Verkehr−Bringen

das Anbieten, Vorrätighalten zur Abgabe, Feilhalten und jedes Abgeben
an andere,
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16. rechtmäßig

in Übereinstimmung mit den jeweils geltenden Rechtsvorschriften zum
Schutz der betreffenden Art im jeweiligen Staat sowie mit Rechtsakten
der Europäischen Gemeinschaften auf dem Gebiet des Artenschutzes
und dem Washingtoner Artenschutzübereinkommen im Rahmen ihrer
jeweiligen räumlichen und zeitlichen Geltung oder Anwendbarkeit,

17. Mitgliedstaat

ein Staat, der Mitglied der Europäischen Union ist,

18. Drittland

ein Staat, der nicht Mitglied der Europäischen Union ist.

(3) Dem Verkaufen im Sinne dieses Gesetzes stehen das Tauschen und das
entgeltliche Überlassen zum Gebrauch oder zur Nutzung gleich.

(4) Wenn die in Absatz 2 Nr. 11 genannten Arten bereits aufgrund der bis zum
8. Mai 1998 geltenden Vorschriften unter besonderem Schutz standen, gilt als
Zeitpunkt der Unterschutzstellung derjenige, der sich aus diesen Vorschriften
ergibt. Entsprechendes gilt für die in Absatz 2 Nr. 12 genannten Arten, soweit
sie nach den bis zum 8. Mai 1998 geltenden Vorschriften als vom Aussterben
bedroht bezeichnet waren.

(5) Die Begriffsbestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 338/97 bleiben unbe−
rührt. Soweit in diesem Gesetz auf Anhänge der Verordnung (EG) Nr. 338/97,
der Verordnung (EWG) Nr. 3254/91 des Rates vom 4. November 1991 zum
Verbot von Tellereisen in der Gemeinschaft und der Einfuhr von Pelzen und
Waren von bestimmten Wildtierarten aus Ländern, die Tellereisen oder den
internationalen humanen Fangnormen nicht entsprechende Fangmethoden
anwenden (ABl. EG Nr. L 308 S. 1), der Richtlinien 92/43/EWG und 79/409/EWG
und der Richtlinie 83/129/EWG des Rates vom 28. März 1983 betreffend die
Einfuhr in die Mitgliedstaaten von Fellen bestimmter Jungrobben und Waren
daraus (ABl. EG Nr. L 163 S. 37), oder auf Vorschriften der genannten Rechts−
akte verwiesen wird, in denen auf Anhänge Bezug genommen wird, sind diese
jeweils in der sich aus den Veröffentlichungen im Amtsblatt Teil L der Euro−
päischen Gemeinschaften ergebenden geltenden Fassung maßgeblich."

6. Die Überschrift zu Abschnitt 2 wird wie folgt gefasst:

"Abschnitt 2
Landschaftsplanung, Umweltbeobachtung".

7. In § 3 Satz 3 werden nach dem Wort "Planungsentscheidungen" die Wörter
"und Vorhaben, für die eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglich−
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keitsprüfung besteht, sowie für die Prüfung der Verträglichkeit von Projekten
und Plänen nach den §§ 26d und 26e" eingefügt.

8. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter "Landschafts− und Grünordnungsplä−
nen" durch das Wort "Landschaftsplänen" ersetzt.

bb) In Satz 2 Nr. 4 Buchstabe e wird das Wort "der" durch die Wörter
"von Natur und" ersetzt.

cc) In Satz 2 Nr. 4 Buchstabe f werden nach dem Wort "Erholung" ein
Komma und die Wörter "insbesondere der natur− und landschafts−
verträglichen Sportausübung" eingefügt und die Wörter "im Sinne
des Abschnitts 7" gestrichen.

dd) In Satz 2 Nr. 4 Buchstabe f werden der Punkt durch ein Komma
ersetzt und folgende Buchstaben g und h angefügt:

"g) für Flächen und Landschaftsstrukturelemente, die wegen ihres
Zustands, ihrer Lage oder ihrer natürlichen Entwicklungsmög−
lichkeiten für künftige Maßnahmen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege oder zum Aufbau eines Biotopverbunds
besonders geeignet sind,

h) zum Aufbau und Schutz des Europäischen ökologischen Net−
zes ’Natura 2000’."

ee) Nach Satz 2 Nr. 4 Buchstabe h wird folgender Satz 3 angefügt:

"Auf die Verwertbarkeit der Darstellungen der Landschaftsplanung
für die Raumordnungspläne und Bauleitpläne ist Rücksicht zu
nehmen."

b) In Absatz 2 werden die Wörter "Landschafts− und Grünordnungspläne"
durch das Wort "Landschaftspläne" ersetzt.

9. § 5 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden nach dem Wort "auf" ein Komma und folgende Wörter
angefügt:

"das die landesweiten Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes
und der Landschaftspflege darstellt."
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b) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt:

"Dabei sind die Ziele der Raumordnung zu beachten; die Grundsätze und
sonstigen Erfordernisse der Raumordnung sind zu berücksichtigen." 

c) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3, wobei die Wörter "als Ziele der Raum−
ordnung und Landesplanung" gestrichen werden.

10. § 6 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden nach dem Wort "Nationalparks" das Komma und das
Wort "Naturparks" sowie die Wörter "sowie für die Braunkohlentagebau−
gebiete" gestrichen.

b) Absatz 4 wird aufgehoben.

c) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 4 und wie folgt gefasst:

"(4) Die Landschaftsrahmenpläne werden als Fachpläne auf der Grund−
lage des Landschaftsprogramms zur Darstellung der überörtlichen Er−
fordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschafts−
pflege aufgestellt. Dabei sind die Ziele der Raumordnung zu beachten;
die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung sind zu
berücksichtigen. Die Landschaftsrahmenpläne sind an das Landschafts−
programm anzupassen." 

d) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 5, wobei die Wörter "als Ziele der
Raumordnung und Landesplanung" gestrichen werden.

e) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 angefügt:

"(6) Für das Gebiet kreisfreier Städte kann von der Aufstellung oder
Fortschreibung von Landschaftsrahmenplänen abgesehen werden, wenn
für das gesamte Gebiet ein flächendeckender Landschaftsplan nach § 7
Abs. 1 aufgestellt wird und dieser auch die Funktion des Landschafts−
rahmenplans übernimmt. Der Landschaftsplan gilt in diesem Fall zugleich
als Landschaftsrahmenplan."

11. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

"(1) Die örtlichen Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes
und der Landschaftspflege sind von den Gemeinden als Träger der Bau−
leitplanung für das Gebiet der Gemeinde in Landschaftsplänen darzu−
stellen. Dabei sind die Ziele der Raumordnung zu beachten; die Grund−
sätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung sind zu berück−
sichtigen."
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b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

"(2) Die Gemeinden als Träger der Bauleitplanung können für Teile des
Gemeindegebiets Grünordnungspläne aufstellen. Bei der Aufstellung von
Grünordnungsplänen kann auf die in § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis 3 aufge−
führten Darstellungen verzichtet werden."

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern "In Landschafts− und Grün−
ordnungsplänen" die Wörter "nach den Absätzen 1 und 2" eingefügt,
die Angabe "§§ 12 und 14" durch die Angabe "§ 12" ersetzt und die
Wörter "oder festzusetzen" gestrichen.

bb) In Nummer 4 werden die Wörter "der Grundwassersituation" durch
die Wörter "des Grundwasserdargebots" ersetzt.

d) Absatz 4 wird aufgehoben.

e) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 4.

f) Nach Absatz 4 werden folgende Absätze 5 bis 7 angefügt:

"(5) Die Inhalte der Landschafts− und Grünordnungspläne sind im Rah−
men der Abwägung nach § 1 Abs. 6 des Baugesetzbuches als Darstel−
lungen oder Festsetzungen in die Bauleitpläne aufzunehmen. Die natur−
schutzrechtlichen Darstellungen des Grünordnungsplans zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft, die nicht
die Voraussetzungen des § 9 Abs. 4 des Baugesetzbuches erfüllen,
können gemäß § 9 Abs. 4 des Baugesetzbuches als Festsetzungen in
den Bebauungsplan aufgenommen werden. Für diese Festsetzungen
sind die Verfahrensvorschriften des Baugesetzbuches entsprechend an−
zuwenden. Absatz 6 Satz 5 gilt entsprechend.

(6) Soweit kein Bebauungsplan aufgestellt wird, kann die Gemeinde ei−
nen Grünordnungsplan als Satzung beschließen. In diesem sind die
Zweckbestimmung von Flächen und Schutz−, Pflege− und Entwick−
lungsmaßnahmen im Sinne von Absatz 3 sowie die zur Erreichung der
Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege erforderlichen Ge−
und Verbote festzusetzen. Für das Verfahren zur Aufstellung von Grün−
ordnungsplänen nach Satz 1 gelten die Vorschriften für Bebauungspläne
mit Ausnahme des § 10 Abs. 2 des Baugesetzbuches sowie die Vor−
schriften über die Veränderungssperre entsprechend. Eine Verände−
rungssperre kann ausgesprochen werden, wenn zu befürchten ist, dass
durch Veränderungen der Zweck beabsichtigter Schutz−, Pflege− und
Entwicklungsmaßnahmen gefährdet würde. Setzt ein Grünordnungsplan
nach Satz 1 Schutz−, Pflege− oder Entwicklungsmaßnahmen fest, so
kann ihre Durchführung dem Grundstückseigentümer, dem Nutzungsbe−
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rechtigten oder, soweit die Maßnahmen dem Schutz gegen Immissionen
oder dem Ausgleich vorhandener Verunstaltungen des Landschaftsbildes
dienen, dem Verursacher aufgegeben werden.

(7) Bei der Aufstellung von Landschafts− und Grünordnungsplänen durch
kreisangehörige Gemeinden ist die untere Naturschutzbehörde und bei
der Aufstellung durch kreisfreie Städte die Fachbehörde für Naturschutz
und Landschaftspflege zu beteiligen."

12. § 8 wird wie folgt gefasst:

"§ 8
Zusammenwirken bei der Planung

(1) Bei der Aufstellung der Programme und Pläne nach den §§ 5, 6 und 7 soll
darauf Rücksicht genommen werden, dass die Verwirklichung der Ziele und
Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege in benachbarten
Ländern und im Bundesgebiet in seiner Gesamtheit sowie die Belange des
Naturschutzes und der Landschaftspflege in benachbarten Staaten nicht er−
schwert werden.

(2) Ist aufgrund der natürlichen Gegebenheiten eine die Grenze des Landes
überschreitende Planung erforderlich, sind bei der Erstellung der Programme
und Pläne nach den §§ 5, 6 und 7 die Erfordernisse und Maßnahmen für die
betreffenden Gebiete mit den benachbarten Ländern abzustimmen."

13. § 9 wird wie folgt gefasst:

"§ 9 
Umweltbeobachtung

(1) Zweck der Umweltbeobachtung ist, den Zustand des Naturhaushalts und
seine Veränderungen, die Folgen solcher Veränderungen, die Einwirkungen
auf den Naturhaushalt und die Wirkungen von Umweltschutzmaßnahmen auf
den Zustand des Naturhaushalts kontinuierlich zu ermitteln, auszuwerten und
zu bewerten. 

(2) Zuständig für die Umweltbeobachtung ist das Landesumweltamt. Die bei
den Landesbehörden zu Absatz 1 vorliegenden und verfügbaren Daten sind
auf Anforderung dem Landesumweltamt zur Verfügung zu stellen. § 66 bleibt
unberührt. Das Landesumweltamt nimmt die Abstimmung mit dem Bund und
den anderen Ländern im Sinne des § 12 Abs. 3 des Bundesnaturschutzge−
setzes vor."
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14. § 10 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

"(1) Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne dieses Gesetzes sind
Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Ver−
änderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden
Grundwasserspiegels, die die Leistungs− und Funktionsfähigkeit des
Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen kön−
nen."

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 8 werden nach dem Wort "Wald" die Wörter "nach dem
Waldgesetz des Landes Brandenburg" eingefügt.

bb) In Nummer 11 werden nach dem Wort "Bereich" ein Komma und die
Wörter "soweit die betroffene Grundfläche größer als 400 Qua−
dratmeter ist" eingefügt.

c) Nach Absatz 2 werden folgende Absätze 3 und 4 angefügt:

"(3) Nicht als Eingriffe gelten:

1. alle baugenehmigungsfreien Vorhaben gemäß § 55 der Branden−
burgischen Bauordnung bis auf Vorhaben gemäß Absatz 2 Nr. 5,
Absatz 7 Nr. 8 sowie Absatz 10 Nr. 2, 3 und 9 dieser Vorschrift,

2. das Verlegen und die Unterhaltung oberirdischer und unterirdischer
Versorgungs−, Entsorgungs− und Materialtransportleitungen inner−
halb des Werkgeländes,

3. die Pflege, Restaurierung oder Rekonstruktion unter Denkmalschutz
stehender Garten− oder Parkanlagen entsprechend einer zwischen
unterer Denkmalschutzbehörde und unterer Naturschutzbehörde
einvernehmlich abgestimmten langfristigen gartendenkmalpflegeri−
schen Zielstellung,

4. die Errichtung von Lärmschutzwällen, sofern keine gesetzlich ge−
schützten Biotope, Naturschutzgebiete oder Gebiete von gemein−
schaftlicher Bedeutung davon betroffen sind.

(4) § 21 Abs. 2 des Bundesnaturschutzgesetzes bleibt unberührt."
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15. § 11 wird wie folgt gefasst:

"§ 11
Land−, Forst− und Fischereiwirtschaft in der Eingriffsregelung

(1) Die land− und forstwirtschaftliche Bodennutzung und fischereiwirtschaftli−
che Flächennutzung ist nicht als Eingriff in Natur und Landschaft anzusehen,
soweit dabei die Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Land−
schaftspflege berücksichtigt werden. Die den in § 1b Abs. 4 bis 6 genannten
Anforderungen sowie den Regeln der guten fachlichen Praxis, die sich aus
dem Recht der Land−, Forst− und Fischereiwirtschaft und § 17 Abs. 2 des
Bundes−Bodenschutzgesetzes ergeben, entsprechende land− und forstwirt−
schaftliche Bodennutzung und fischereiwirtschaftliche Flächennutzung wider−
spricht in der Regel nicht den in Satz 1 genannten Zielen und Grundsätzen.

(2) Nicht als Eingriff gilt auch die Wiederaufnahme einer land− oder forstwirt−
schaftlichen Bodennutzung oder fischereiwirtschaftlichen Flächennutzung, die
aufgrund vertraglicher Vereinbarungen oder aufgrund der Teilnahme an öf−
fentlichen Programmen zur Bewirtschaftungsbeschränkung zeitweise einge−
schränkt oder unterbrochen war, soweit diese innerhalb von fünf Jahren nach
Auslaufen der Bewirtschaftungsbeschränkungen wieder aufgenommen wird."

16. § 12 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

"§ 12
Vermeidung, Ausgleich und Ersatz von Beeinträchtigungen, 

Unzulässigkeit von Eingriffen".

b) In Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort "Weise" das Komma und die
Wörter "insbesondere an einem anderen Standort," gestrichen.

c) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

"(2) Der Verursacher hat vorübergehende unvermeidbare Beeinträchti−
gungen innerhalb einer Frist zu beseitigen, die von der nach § 17 Abs. 1
zuständigen Behörde nach naturschutzfachlichen Kriterien bestimmt wird
und auf Antrag verlängert werden kann. Nicht nur vorübergehende un−
vermeidbare Beeinträchtigungen sind durch Maßnahmen des Natur−
schutzes und der Landschaftspflege vorrangig auszugleichen (Aus−
gleichsmaßnahmen) oder in sonstiger Weise zu kompensieren (Ersatz−
maßnahmen). Ausgeglichen ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald
die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts wiederhergestellt
sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder
neu gestaltet ist. In sonstiger Weise kompensiert ist eine Beeinträchti−
gung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaus−
halts in der betroffenen naturräumlichen Region in gleichwertiger Weise
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ersetzt sind. Das Gleiche gilt bei Beeinträchtigungen des Landschafts−
bildes, wenn und sobald das Landschaftsbild landschaftsgerecht neu
gestaltet ist. Für die Erfüllung der Ausgleichs− und Ersatzpflicht haftet
auch der Rechtsnachfolger des Verursachers."

d) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

"(3) Der Eingriff darf nicht zugelassen oder durchgeführt werden, wenn
die Beeinträchtigungen nicht zu vermeiden oder nicht in angemessener
Frist auszugleichen oder in sonstiger Weise zu kompensieren sind und
die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege bei der Ab−
wägung aller Anforderungen an Natur und Landschaft anderen Belangen
im Range vorgehen. Wenn als Folge eines Eingriffs Biotope zerstört
werden, die für dort wild lebende Tiere und wild wachsende Pflanzen der
streng geschützten Arten nicht ersetzbar sind, ist der Eingriff nur zulässig,
wenn er aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Inte−
resses gerechtfertigt ist."

e) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt:

"(4) Bei der Festsetzung von Art und Umfang der Maßnahmen sind die
Programme und Pläne nach den §§ 5, 6 und 7 zu berücksichtigen. § 8
Abs. 3 des Waldgesetzes des Landes Brandenburg bleibt unberührt.
Flächen für Ausgleichs− und Ersatzmaßnahmen sind in rechtlicher Hin−
sicht zu sichern. Ausgleichs− und Ersatzmaßnahmen sind in dem jeweils
erforderlichen, im Zulassungsbescheid festzusetzenden Zeitraum ent−
sprechend den Kompensationszielen zu unterhalten. Soweit erforderlich,
kann die zuständige Behörde verlangen, dass Ausgleichs− oder Er−
satzmaßnahmen bereits vor oder während der Durchführung des Eingriffs
vorgenommen werden."

17. § 13 wird aufgehoben.

18. § 14 wird wie folgt gefasst:

"§ 14
Anrechnung vorgezogener Maßnahmen, Maßnahmen− und Flächenpools

Der Verursacher eines Eingriffs kann seiner Kompensationspflicht nach § 12
Abs. 2 auch dadurch nachkommen, dass er sich von der nach § 17 zuständi−
gen Behörde als Ausgleichs− oder Ersatzmaßnahme solche Maßnahmen des
Naturschutzes und der Landschaftspflege anrechnen lässt, von denen dauer−
haft günstige Wirkungen auf die in § 10 Abs. 1 genannten Schutzgüter aus−
gehen und die ohne rechtliche Verpflichtung bereits vor dem oder mit Beginn
des Eingriffs durch ihn selbst oder einen Dritten durchgeführt worden sind.
Voraussetzung für eine Anrechnung als Ausgleichs− oder Ersatzmaßnahme
ist, dass
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1. eine Dokumentation des Ausgangszustandes der aufgewerteten Flächen 
vorliegt,

2. die Maßnahmen den Darstellungen und Festsetzungen der Land−
schaftsplanung entsprechen,

3. die Inanspruchnahme der Grundstücke, auf denen Maßnahmen durch−
geführt worden sind, als Grundstücke für Ausgleichs− oder Ersatzmaß−
nahmen für den jeweiligen Eigentümer tatsächlich und rechtlich gesichert
ist, insbesondere durch Eintragung einer beschränkten persönlichen
Dienstbarkeit. 

Maßnahmen nach Satz 1 und die dafür in Anspruch genommenen Flächen
sollen zweckentsprechend zu Maßnahmen− oder Flächenpools zusammen−
gefasst werden."

19. § 15 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 "§ 15
Ersatzzahlung".

b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

"(1) Sind die Beeinträchtigungen nicht oder nicht vollständig ausgleichbar
oder in sonstiger Weise kompensierbar und ist der Eingriff nach § 12
Abs. 3 zulässig, so hat der Verursacher Ersatz in Geld zu leisten (Er−
satzzahlung). Eine Ersatzzahlung soll auch geleistet werden, wenn damit
eine Aufwertung des Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes mit
gleichen Aufwendungen besser verwirklicht werden kann. Die Ersatz−
zahlung bemisst sich nach den Kosten der unterbliebenen Ersatzmaß−
nahme. Dazu gehören die im Einzelfall erforderlichen Kosten für deren
Planung, die Flächenbereitstellung und die Pflege. Bei erheblichen Be−
einträchtigungen des Landschaftsbildes bemisst sich die Ersatzzahlung
nach deren Umfang und Schwere."

c) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

"(2) Die Ersatzzahlung ist als zweckgebundene Abgabe an das Land zu
entrichten, das sie an die nach § 59 zuständige Stiftung weiterleitet, die
sie für Maßnahmen im Sinne des § 59 Abs. 2 Nr. 1 und 2 in der betrof−
fenen naturräumlichen Region, nach Möglichkeit im Gebiet des betroffe−
nen Landkreises oder der kreisfreien Stadt verwendet. § 8 Abs. 4 des
Waldgesetzes des Landes Brandenburg bleibt unberührt."
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d) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt:

"(3) Die Ersatzzahlung ist mit der Gestattung des Eingriffs festzusetzen.
Sie ist vor Beginn des Eingriffs zu leisten. In der Zulassung kann eine
andere Fälligkeit bestimmt werden; in diesen Fällen soll Sicherheit ge−
leistet werden."

20. § 16 wird aufgehoben.

21. § 17 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

"Die Entscheidungen ergehen im Einvernehmen mit der gleichge−
ordneten Naturschutzbehörde; wird der Eingriff durch Landkreise
oder kreisfreie Städte vorgenommen oder ist für die Zulassung des
Eingriffs eine oberste Landesbehörde zuständig, ergeht die Ent−
scheidung im Einvernehmen mit der Fachbehörde für Naturschutz
und Landschaftspflege."

bb) Nach Satz 1 werden folgende Sätze 2 bis 4 eingefügt:

"Das Einvernehmen gilt als erteilt, wenn es nicht binnen eines Mo−
nats nach Eingang des Ersuchens der Zulassungsbehörde unter
Darlegung der Gründe verweigert wird. Entscheidungen ergehen,
soweit für sie die Konzentrationswirkung nach § 75 des Verwal−
tungsverfahrensgesetzes für das Land Brandenburg gilt, im Be−
nehmen mit der Naturschutzbehörde. § 20 Abs. 3 und § 21 Abs. 3
des Bundesnaturschutzgesetzes bleiben unberührt."

cc) Der bisherige Satz 2 wird Satz 5, wobei nach dem Wort "beteiligen"
das Komma und die Wörter "insbesondere bereits bei der Prüfung,
ob ein Eingriff im Sinne des Gesetzes gegeben ist" gestrichen werden.

dd) Nach Satz 5 wird folgender Satz 6 angefügt:

"Dies gilt in Zweifelsfällen auch bereits bei der Prüfung, ob ein Ein−
griff im Sinne des Gesetzes gegeben ist."

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

"(3) Eingriffe, für die keine sonstige behördliche Zulassung oder eine
Anzeige vorgeschrieben sind, bedürfen der Genehmigung durch die un−
tere Naturschutzbehörde. Diese trifft die nach Absatz 1 erforderlichen
Entscheidungen und Maßnahmen. Die Sätze 1 und 2 gelten entspre−
chend, wenn für einen Eingriff auf die Durchführung eines grundsätzlich
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vorgeschriebenen Zulassungs− oder Anzeigeverfahrens im Einzelfall ver−
zichtet wird."

c) In Absatz 4 Satz 1 werden die Angabe "und § 14" gestrichen sowie nach
den Wörtern "zu gewährleisten" ein Semikolon und die Wörter "dazu
gehören auch die in § 15 Abs. 1 Satz 4 aufgeführten Kosten" eingefügt.

d) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern "kann die" die Wörter "nach den
Absätzen 1 oder 3" eingefügt.

bb) In Satz 2 werden nach den Wörtern "kann sie" die Wörter "die Nut−
zung untersagen und" eingefügt.

e) Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

"(6) Wird ein Eingriff ohne die erforderliche Zulassung oder Anzeige
vorgenommen, so soll die zuständige Naturschutzbehörde die Einstellung
des Vorhabens anordnen. Sie kann die Wiederherstellung des früheren
Zustandes oder die Untersagung der Nutzung anordnen. Die Wieder−
herstellung des früheren Zustandes kann auch von dem Eigentümer des
betroffenen Grundstücks verlangt werden, wenn ein Rückgriff auf den
Verursacher nicht möglich ist und der Eigentümer mit dem Eingriff ein−
verstanden war oder sein Einverständnis nach den Umständen des Falles
anzunehmen ist. Ist die Wiederherstellung nicht möglich, finden die §§ 12
und 15 Anwendung."

f) Nach Absatz 7 wird folgender Absatz 8 angefügt:

"(8) Soweit nicht in anderen Rechtsvorschriften oder in der Zulassung
nach Absatz 1 oder der Genehmigung nach Absatz 3 etwas anderes
bestimmt ist, erlischt diese Zulassung oder Genehmigung, wenn nicht
innerhalb von drei Jahren nach Rechtskraft der Entscheidung mit we−
sentlichen Eingriffsmaßnahmen begonnen oder ein begonnener Eingriff
länger als ein Jahr unterbrochen worden ist. Die Frist kann in begründe−
ten Ausnahmefällen auf Antrag verlängert werden. Die Frist kann auch
rückwirkend verlängert werden, wenn der Antrag vor Fristablauf bei der
zuständigen Behörde eingegangen ist."

22. § 18 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

"§ 18
Darlegungspflicht, Durchführung von Ausgleichs− und Ersatzmaßnahmen".
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b) Dem Absatz 1 wird folgender Absatz vorangestellt:

"(1) Anträge und Anzeigen nach § 17 müssen in einem nach Art und
Umfang des Eingriffs angemessenen Umfang die für die Beurteilung des
Eingriffs und die Entscheidungen der zuständigen Behörden erforderli−
chen Angaben enthalten, insbesondere über 

1. Ort, Art, Umfang und zeitlichen Ablauf des Eingriffs,

2. die vom Verursacher vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung,
zum Ausgleich und zum Ersatz der Beeinträchtigungen von Natur
und Landschaft nach Ort, Art, Umfang und zeitlichem Ablauf, 

3. die vom Verursacher vorgesehenen Maßnahmen zur rechtlichen
Sicherung der Flächen für Maßnahmen nach Nummer 2. 

Der Verursacher hat im Antrag oder in der Anzeige, spätestens aber vor
der behördlichen Entscheidung über die Zulassung des Eingriffs oder zu
einem von der Behörde in der Entscheidung festgelegten späteren Zeit−
punkt den Nachweis der tatsächlichen und rechtlichen Verfügbarkeit der
Grundflächen zu führen, auf denen die Ausgleichs− und Ersatzmaß−
nahmen durchgeführt werden sollen." 

c) Der bisherige Absatz 1 wird Absatz 2 und wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird nach den Wörtern "in einem landschaftspflegerischen
Begleitplan, der" wie folgt gefasst: 

"entsprechend seinem Ergebnis zum Inhalt des Fachplans zu ma−
chen ist, über die Verpflichtung nach Absatz 1 hinaus alle zur Beur−
teilung des Eingriffs und für die Entscheidung der zuständigen Be−
hörde notwendigen Angaben vorzulegen, insbesondere".

bb) Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

"1. die ökologischen Gegebenheiten unter Hervorhebung beson−
derer Werte und Funktionen des Naturhaushalts auf den vom
Eingriff betroffenen Grundflächen darzustellen und zu bewerten,".

cc) In Nummer 2 werden die Wörter "Darstellung von Art, Umfang und
zeitlichem Ablauf des Eingriffs und der" durch die Wörter "durch den
Eingriff" ersetzt und nach den Wörtern "Natur und Landschaft" die
Wörter "darzustellen und zu bewerten" eingefügt.

dd) Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

"3. die vorgesehenen Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 und 3
zu begründen."
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ee) Nach Satz 1 werden folgende Sätze 2 und 3 angefügt:

"Die Darstellungen haben durch Text und Karte zu erfolgen. Fach−
plan im Sinne von Satz 1 ist jeder nach öffentlichem Recht vorge−
schriebene Plan, der durch den Träger eines Vorhabens vor dessen
Durchführung aufzustellen ist unabhängig davon, in welchem Ver−
fahren der Plan einer behördlichen Zulassung bedarf."

d) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und wie folgt gefasst:

"(3) Die nach § 17 zuständige Behörde prüft die frist− und sachgerechte
Durchführung der festgesetzten Ausgleichs− und Ersatzmaßnahmen ein−
schließlich der erforderlichen Pflegemaßnahmen. Hierzu kann sie an−
ordnen, dass der Verursacher ihr einen entsprechenden Bericht vorlegt;
sie unterrichtet die zuständige Naturschutzbehörde." 

23. § 19 wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz 2 angefügt:

"Auf Rechtsverordnungen nach diesem Abschnitt und auf Verfügungen
nach § 27 Abs. 2 finden die Vorschriften des Ordnungsbehördengesetzes
keine Anwendung."

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

"(2) Die Rechtsverordnungen nach Absatz 1 bestimmen den Schutz−
gegenstand, den Schutzzweck, die zur Erreichung des Schutzzwecks
erforderlichen Gebote und Verbote und, soweit erforderlich, die Pflege−,
Entwicklungs− und Wiederherstellungsmaßnahmen oder enthalten die
erforderlichen Ermächtigungen hierzu. Soweit dies zur Sicherung des
Schutzgegenstandes oder zur Verwirklichung des Schutzzwecks erfor−
derlich ist, kann auch die unmittelbare Umgebung von Naturdenkmalen,
geschützten Landschaftsbestandteilen und Naturschutzgebieten in die
Schutzfestsetzung einbezogen werden. Nationalparks, Biosphärenre−
servate, Naturparks, Landschaftsschutzgebiete und Naturschutzgebiete
können in Zonen mit einem dem jeweiligen Schutzzweck entsprechenden
abgestuften Schutz gegliedert werden. Die Rechtsverordnungen können
bestimmte Handlungen von einer Genehmigung abhängig machen. Die
Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn die beabsichtigte Handlung
dem besonderen Schutzzweck nicht oder nur unerheblich zuwiderläuft.
Die Rechtsverordnungen können auch die Betretungsbefugnis nach dem
Abschnitt 7 dieses Gesetzes sowie nach den §§ 15 bis 17 des Waldge−
setzes des Landes Brandenburg einschränken. Die Bestimmungen des
Waldgesetzes des Landes Brandenburg über den Waldschutz und Wald−
brandschutz bleiben von den Vorschriften dieses Abschnitts unberührt;
dies gilt nicht für den Waldschutz in Nationalparks und Naturschutzgebie−
ten."

31



c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

"(3) Für den Erlass von Rechtsverordnungen nach § 21 Abs. 1 Satz 3,
§ 22 Abs. 2, § 23 Abs. 2, § 24 Abs. 3 Satz 1 oder § 27 Abs. 2 Satz 1 ist in
Landkreisen der Kreistag, in kreisfreien Städten die Stadtverordneten−
versammlung zuständig. Für den Erlass einer Verfügung nach § 27
Abs. 2 Satz 1 ist in Landkreisen der Landrat, in kreisfreien Städten der
Oberbürgermeister zuständig."

24. § 20 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern "Nationalparks sind" die Wörter
"rechtsverbindlich festgesetzte" eingefügt sowie nach dem Wort
"schützende" das Komma und die Wörter "pflegende und entwi−
ckelnde" gestrichen.

bb) Satz 1 Nr. 3 wird wie folgt gefasst:

"3. sich in einem überwiegenden Teil ihres Gebietes in einem von
Menschen nicht oder wenig beeinflussten Zustand befinden oder
geeignet sind, sich in einen Zustand zu entwickeln oder entwi−
ckelt zu werden, der einen möglichst ungestörten Ablauf der
Naturvorgänge in ihrer natürlichen Dynamik gewährleistet und".

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:

"(2) Nationalparks haben zum Ziel, im überwiegenden Teil ihres Gebietes
den möglichst ungestörten Ablauf der Naturvorgänge in ihrer natürlichen
Dynamik zu gewährleisten. Soweit es der Schutzzweck erlaubt, sollen
Nationalparks auch der wissenschaftlichen Umweltbeobachtung, der na−
turkundlichen Bildung und dem Naturerlebnis der Bevölkerung dienen."

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

25. § 21 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b werden das Wort "ökologischen" sowie
das nachfolgende Komma gestrichen.

b) In Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter "die der wirtschaftlichen Nutzung
grundsätzlich entzogen sind (Totalreservate)" durch die Wörter "die der
direkten menschlichen Einflussnahme entzogen sind und in denen die
Lebensräume und Lebensgemeinschaften langfristig ihrer natürlichen
Entwicklung überlassen bleiben (Naturentwicklungsgebiete)" ersetzt.
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26. § 22 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nach dem Wort "Schutz" werden die Wörter "von Natur und Land−
schaft" eingefügt.

bb) In Buchstabe a werden das Wort "Leistungsfähigkeit" durch die
Wörter "Leistungs− und Funktionsfähigkeit" ersetzt und nach den
Wörtern "des Naturhaushalts" die Wörter "oder der Regenerations−
fähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter" ein−
gefügt.

cc) In Buchstabe b werden nach dem Wort "Eigenart" das Wort "oder"
durch ein Komma sowie die Wörter "des Landschaftsbildes" durch
die Wörter "oder der besonderen kulturhistorischen Bedeutung der
Landschaft" ersetzt.

dd) In Buchstabe c wird das Wort "naturnahe" gestrichen.

b) In Absatz 3 werden nach den Wörtern "In Landschaftsschutzgebieten
sind" die Wörter "unter besonderer Beachtung des § 1b Abs. 1 und" ein−
gefügt und nach dem Wort "schädigen" das Komma und die Wörter "das
Landschaftsbild verunstalten, den Naturgenuss beeinträchtigen" gestri−
chen.

27. § 23 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert

aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern "Einzelschöpfungen der Natur"
die Wörter "oder entsprechende Flächen bis fünf Hektar" eingefügt.

bb) In Satz 1 Buchstabe a werden das Wort "ökologischen" und das
nachfolgende Komma gestrichen.

cc) Satz 3 wird aufgehoben.

b) In Absatz 3 wird nach dem Wort "führen" das Wort "können" eingefügt.

28. § 24 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Buchstabe a wird wie folgt gefasst:

"a) zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leis−
tungs− und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts,".
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bb) In Buchstabe c wird das Wort "oder" durch ein Komma ersetzt.

cc) Nach Buchstabe c wird folgender Buchstabe d eingefügt:

"d) wegen ihrer Bedeutung als Lebensstätten bestimmter wild le−
bender Tier− und Pflanzenarten oder".

dd) Der bisherige Buchstabe d wird Buchstabe e.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 2 wird den Wörtern "Kies−, Sand−, Ton− und Mergel−
gruben" das Wort "stillgelegte" vorangestellt und das Komma nach
dem Wort "Mergelgruben" durch das Wort "sowie" ersetzt.

bb) In Nummer 4 wird dem Wort "Baumreihen" das Wort "einseitige"
vorangestellt und das Wort "sowie" durch einen Punkt ersetzt.

cc) Nummer 5 wird aufgehoben.

c) In Absatz 3 werden nach Satz 2 folgende Sätze 3 und 4 angefügt:

"Die Gemeinden nehmen die Aufgaben nach Satz 2 als freiwillige
Selbstverwaltungsaufgaben wahr. Festsetzungen in Satzungen, die zum
Schutz der in Absatz 2 Nr. 4 genannten Landschaftsbestandteile aufge−
stellt werden, gehen entsprechenden Festsetzungen in Rechtsverord−
nungen nach Satz 1 vor."

d) In Absatz 4 Satz 1 werden nach dem Wort "führen" das Wort "können"
und nach dem Wort "Rechtsverordnung" die Wörter "oder Satzung" ein−
gefügt.

29. § 26 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 Nr. 2 wird das Wort "naturverträgliche" gestrichen.

bb) In Satz 1 Nr. 3 werden die Wörter "Zielen und Grundsätzen" durch
das Wort "Erfordernissen" ersetzt und die Wörter "und Landespla−
nung" gestrichen.

cc) Nach Satz 1 werden folgende Sätze 2 und 3 angefügt:

"Naturparks dienen der Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstel−
lung einer durch vielfältige Nutzungen geprägten naturnahen
Landschaft und ihrer Arten− und Biotopvielfalt. In ihnen wird zu
diesem Zweck eine dauerhaft umweltgerechte Landnutzung und ein
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nachhaltiger Tourismus angestrebt sowie eine nachhaltige Regio−
nalentwicklung gefördert."

b) In Absatz 2 werden nach den Wörtern "entsprechend den" die Wörter "in
Absatz 1 beschriebenen Zwecken unter Beachtung der Ziele und Grund−
sätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege und den" sowie nach
dem Wort "erschlossen" ein Komma und das Wort "weiterentwickelt"
eingefügt. 

30. Nach § 26 werden folgende §§ 26a bis 26g eingefügt:

"§ 26a
Europäisches Netz ’Natura 2000’

Die §§ 26b bis 26g dienen dem Aufbau und dem Schutz des Europäischen
ökologischen Netzes ’Natura 2000’, insbesondere dem Schutz der Gebiete von
gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzgebiete.

§ 26b
Schutzgebiete

(1) Entsprechend den jeweiligen Erhaltungszielen sind vorbehaltlich des Ab−
satzes 3 die Europäischen Vogelschutzgebiete und die in die Liste der Gebiete
von gemeinschaftlicher Bedeutung eingetragenen Gebiete nach Maßgabe des
Artikels 4 Abs. 4 der Richtlinie 92/43/EWG als geschützte Teile von Natur und
Landschaft im Sinne der §§ 20 bis 24 festzusetzen. 

(2) Die Schutzerklärung bestimmt den Schutzzweck entsprechend den jewei−
ligen Erhaltungszielen und die erforderlichen Gebietsbegrenzungen. Es soll
dargestellt werden, ob prioritäre Biotope oder prioritäre Arten zu schützen sind.
Durch geeignete Gebote und Verbote sowie Pflege− und Entwicklungsmaß−
nahmen ist sicherzustellen, dass den Anforderungen des Artikels 6 der Richt−
linie 92/43/EWG entsprochen wird. Weitergehende Schutzvorschriften bleiben
unberührt. 

(3) Die Unterschutzstellung nach Absatz 1 kann unterbleiben, soweit nach
anderen Rechtsvorschriften, nach Verwaltungsvorschriften, durch die Verfü−
gungsbefugnisse eines öffentlichen oder gemeinnützigen Trägers oder durch
vertragliche Vereinbarungen ein gleichwertiger Schutz gewährleistet ist. Die
hierfür festzulegenden gebietsspezifischen Erhaltungsziele sowie die Ge−
bietsabgrenzung sind von der obersten Naturschutzbehörde im Amtsblatt für
Brandenburg öffentlich bekannt zu machen. Im Übrigen gilt Absatz 2 Satz 2
und 3 entsprechend. 

(4) Für Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung können Bewirtschaftungs−
pläne im Sinne von Artikel 6 Abs. 1 der Richtlinie 92/43/EWG erarbeitet wer−
den. Hierfür ist die Fachbehörde für Naturschutz und Landschaftspflege zu−
ständig.
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§ 26c
Schutzvorschriften

(1) Ist ein Gebiet nach § 10 Abs. 6 Nr. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes be−
kannt gemacht worden, sind 

1. in einem Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung bis zur Unterschutz−
stellung nach § 26b,

2. in einem Europäischen Vogelschutzgebiet vorbehaltlich besonderer
Schutzvorschriften im Sinne der §§ 20 bis 24 in Verbindung mit § 26b, 

alle Vorhaben, Maßnahmen, Veränderungen oder Störungen, die zu erhebli−
chen Beeinträchtigungen des Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele
maßgeblichen Bestandteilen führen können, unzulässig. In einem Konzertie−
rungsgebiet sind die in Satz 1 genannten Handlungen, sofern sie zu erhebli−
chen Beeinträchtigungen der in ihm vorkommenden prioritären Biotope oder
prioritären Arten führen können, unzulässig. § 26d Abs. 3 bis 5 gilt entspre−
chend.

(2) Für Gebiete, die von der Landesregierung entsprechend § 26g Abs. 1
ausgewählt und im Amtsblatt für Brandenburg veröffentlicht worden sind, gilt
Absatz 1 entsprechend. Der Schutz nach Satz 1 endet mit der Bekanntma−
chung der Gebietsliste durch das für Naturschutz zuständige Bundesministe−
rium nach § 10 Abs. 6 Nr. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes.

§ 26d
Verträglichkeit und Unzulässigkeit von Projekten, Ausnahmen

(1) Projekte sind vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit
mit den Erhaltungszielen eines Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung
oder eines Europäischen Vogelschutzgebietes zu überprüfen. Bei geschützten
Teilen von Natur und Landschaft im Sinne der §§ 20 bis 24 ergeben sich die
Maßstäbe für die Verträglichkeit aus dem Schutzzweck und den dazu erlas−
senen Vorschriften. Der Projektträger hat alle für die Verträglichkeitsprüfung
notwendigen Angaben zu machen und entsprechende Unterlagen vorzulegen.
Die Ausführungen zur Prüfung der Verträglichkeit sind als eigenständige In−
halte von sonstigen Ausführungen, insbesondere zur Umweltverträglichkeit
oder Eingriffsregelung, zu unterscheiden. 

(2) Ergibt die Prüfung der Verträglichkeit, dass das Projekt zu erheblichen
Beeinträchtigungen eines in Absatz 1 Satz 1 genannten Gebietes in seinen für
die Erhaltungsziele oder Schutzzwecke maßgeblichen Bestandteilen führen
kann, ist es unzulässig.

(3) Abweichend von Absatz 2 darf ein Projekt nur zugelassen oder durchge−
führt werden, soweit es 
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1. aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses
einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art notwendig ist und 

2. zumutbare Alternativen, den mit dem Projekt verfolgten Zweck an anderer
Stelle ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen zu erreichen, nicht
gegeben sind.

(4) Können von dem Projekt innerhalb eines Gebietes von gemeinschaftlicher
Bedeutung prioritäre Biotope oder prioritäre Arten betroffen werden, können
als zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses nur solche
im Zusammenhang mit der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Si−
cherheit einschließlich der Landesverteidigung und des Schutzes der Zivilbe−
völkerung oder den maßgeblich günstigen Auswirkungen des Projektes auf die
Umwelt geltend gemacht werden. Sonstige Gründe im Sinne des Absatzes 3
Nr. 1 können nur berücksichtigt werden, wenn die zuständige Behörde zuvor
über die oberste Naturschutzbehörde und das für Naturschutz zuständige
Bundesministerium eine Stellungnahme der Kommission eingeholt hat. 

(5) Soll ein Projekt nach Absatz 3, auch in Verbindung mit Absatz 4, zugelas−
sen oder durchgeführt werden, sind die zur Sicherung des Zusammenhangs
des Europäischen ökologischen Netzes ’Natura 2000’ notwendigen Maßnah−
men vorzusehen. Die zuständige Behörde unterrichtet die Kommission über
die oberste Naturschutzbehörde und das für Naturschutz zuständige Bun−
desministerium über die getroffenen Maßnahmen.

(6) Für Gebiete, die nach § 26c Abs. 2 geschützt sind, gelten die Absätze 1 bis
5 entsprechend. 

§ 26e
Pläne

§ 26d ist außer auf die in § 35 Satz 1 Nr. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes
genannten Pläne entsprechend auf sonstige Pläne einschließlich Raumord−
nungsplänen im Sinne des § 3 Nr. 7 des Raumordnungsgesetzes anzuwen−
den.

§ 26f
Verhältnis zu anderen Rechtsvorschriften

(1) § 26d dieses Gesetzes und § 36 des Bundesnaturschutzgesetzes sind für
geschützte Teile von Natur und Landschaft im Sinne der Abschnitte 4 und 5
dieses Gesetzes nur insoweit anzuwenden, als die Schutzvorschriften ein−
schließlich der Vorschriften über Ausnahmen und Befreiungen keine strenge−
ren Regelungen für die Zulassung von Projekten enthalten. Die Pflichten nach
§ 26d Abs. 4 Satz 2 über die Beteiligung der Kommission und nach § 26d
Abs. 5 Satz 2 über die Unterrichtung der Kommission bleiben unberührt.
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(2) Handelt es sich bei Projekten um Eingriffe in Natur und Landschaft, bleiben
die §§ 10 bis 18 dieses Gesetzes sowie § 20 Abs. 3 und § 21 des Bundesna−
turschutzgesetzes unberührt.

§ 26g 
Zuständigkeiten

(1) Die Landesregierung wählt die Gebiete, die der Kommission nach Artikel 4
Abs. 1 der Richtlinie 92/43/EWG und Artikel 4 Abs. 1 und 2 der Richtlinie
79/409/EWG zu benennen sind, nach den in dieser Vorschrift genannten
Maßgaben aus und benennt die ausgewählten Gebiete dem für Naturschutz
zuständigen Bundesministerium. Die benannten Gebiete sowie Änderungen
der Gebietsnennung werden im Amtsblatt für Brandenburg bekannt gemacht. 

(2) Für die Entscheidungen und Maßnahmen nach § 26d ist die nach dem
jeweiligen Fachgesetz zuständige Zulassungsbehörde zuständig. Die Ent−
scheidungen ergehen, soweit Rechtsvorschriften nichts anderes bestimmen,
im Einvernehmen mit der zuständigen Naturschutzbehörde. Das Einverneh−
men nach Satz 2 gilt als erteilt, wenn es nicht binnen eines Monats nach Ein−
gang des Ersuchens der Zulassungsbehörde unter Darlegung der Gründe
verweigert wird. Entscheidungen ergehen, soweit für sie die Konzentrations−
wirkung nach § 75 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Bran−
denburg gilt, im Benehmen mit der zuständigen Naturschutzbehörde. Zustän−
dige Naturschutzbehörde im Sinne der Sätze 2 und 4 ist die nach § 17 Abs. 2
zuständige Naturschutzbehörde. Ist ein Projekt nur nach Naturschutzrecht
zuzulassen, ist die hierfür zuständige Naturschutzbehörde auch für die Ent−
scheidungen und Maßnahmen nach § 26d zuständig.

(3) Bei der Aufstellung von Plänen im Sinne des § 2a Abs. 1 Nr. 15 ist der
Planungsträger für die Entscheidungen und Maßnahmen nach § 26d zustän−
dig.

(4) Die oberste Naturschutzbehörde erstellt die Berichte gemäß Artikel 17 der
Richtlinie 92/43/EWG und Artikel 12 der Richtlinie 79/409/EWG auf der
Grundlage periodischer Erhebungen der Fachbehörde für Naturschutz und
Landschaftspflege über den Erhaltungszustand der Gebiete von gemein−
schaftlicher Bedeutung (Artikel 11 der Richtlinie 92/43/EWG)."

31. § 27 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe "§§ 20 bis 24" durch die Angabe "§§ 21
bis 24" und das Wort "drei" durch das Wort "zwei" ersetzt.

bb) Satz 2 wird aufgehoben.
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b) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

"Betroffene Gemeinden und betroffene Behörden sind zu hören."

32. § 28 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Wörter "beteiligten Behörden" durch die Wörter
"betroffenen Trägern öffentlicher Belange" ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern "unteren Naturschutzbehörden"
das Wort "und" durch ein Komma und die Wörter "im Sinne des § 1
Abs. 1 der Amtsordnung für das Land Brandenburg" durch die
Wörter "und den amtsfreien Gemeinden" ersetzt.

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

"Zeit und Ort der Auslegung sind mindestens zwei Wochen vorher
im Amtsblatt für Brandenburg oder, in den Fällen einer Unter−
schutzstellung durch die untere Naturschutzbehörde, im amtlichen
Bekanntmachungsblatt des Landkreises oder der kreisfreien Stadt
sowie in den betroffenen amtsfreien Gemeinden und Ämtern orts−
üblich mit dem Hinweis bekannt zu machen, dass Bedenken und
Anregungen während der Auslegungsfrist von den Betroffenen vor−
gebracht werden können."

cc) In Satz 3 werden nach dem Wort "Auslegung" die Wörter "bis zum
In−Kraft−Treten der Rechtsverordnung, jedoch längstens drei Jahre
mit der Möglichkeit der Verlängerung um ein weiteres Jahr," einge−
fügt.

dd) Nach Satz 3 werden folgende Sätze 4 bis 8 angefügt:

"Die zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung
ausgeübte rechtmäßige Bodennutzung und rechtmäßige Ausübung
der Jagd bleibt von der Veränderungssperre nach Satz 3 unberührt.
Hierauf ist in der Bekanntmachung nach Satz 2 hinzuweisen. Die für
die Unterschutzstellung zuständige Behörde kann abweichend von
Satz 4 die rechtmäßig ausgeübte Bodennutzung und die rechtmä−
ßige Ausübung der Jagd in Übereinstimmung mit dem Entwurf der
Rechtsverordnung für die Dauer der Veränderungssperre im Ein−
zelfall einschränken oder untersagen, wenn dies zum Erhalt des zu
schützenden Teils von Natur und Landschaft erforderlich ist. Die
Anordnung nach Satz 6 soll zusammen mit der Bekanntmachung
nach Satz 2 bekannt gemacht werden. Sieht der Entwurf der
Rechtsverordnung vor, dass für bestimmte Flächen eine bestehende
Schutzverordnung aufgehoben werden soll und unterliegen diese
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Flächen keiner Veränderungssperre nach Satz 3, sind die Rege−
lungen der bestehenden Schutzverordnung bis zum In−Kraft−Treten
der neuen Schutzverordnung nicht mehr anzuwenden."

c) In Absatz 4 werden nach den Wörtern "Naturschutzbehörde prüft" die
Wörter "im Rahmen einer Abwägung" eingefügt.

d) Absatz 6 wird aufgehoben.

e) Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 6, wobei die Angabe "Absätze 1 bis 6"
durch die Angabe "Absätze 1 bis 5 und § 29" ersetzt wird.

f) Der bisherige Absatz 8 wird Absatz 7 und wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

"Bei der Änderung einer Rechtsverordnung nach den §§ 21 bis 24
durch Ausgliederung von Flächen aus dem Schutzgebiet (Aus−
gliederungsverfahren) entfällt die Beteiligung nach Absatz 1 und die
öffentliche Auslegung nach Absatz 2, soweit diese durch die Ge−
meinde im Rahmen der Aufstellung von städtebaulichen Satzungen
(Satzungen nach den §§ 12, 30, 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3, § 35
Abs. 6 des Baugesetzbuches) erfolgt ist."

bb) Nach Satz 3 wird folgender Satz 4 angefügt:

"Zuständig für die Ausgliederung nach Satz 1, die sonstige Ände−
rung oder die Aufhebung einer Rechtsverordnung ist die Behörde,
die die Rechtsverordnung erlassen hat."

33. § 29 wird wie folgt gefasst:

"§ 29
Unbeachtlichkeit von Mängeln, Behebung von Fehlern

(1) Eine ein Naturdenkmal ausweisende Rechtsverordnung ist nicht deshalb
nichtig, weil ein geschützter Landschaftsbestandteil hätte ausgewiesen werden
müssen, soweit eine Rechtsverordnung nach § 24 unter Berücksichtigung des
Schutzzwecks zu dem gleichen Schutz hätte führen müssen. Das Gleiche gilt,
wenn eine Rechtsverordnung eine Einzelschöpfung der Natur nicht als Natur−
denkmal, sondern als geschützten Landschaftsbestandteil ausgewiesen hat.

(2) Eine Verletzung der in § 28 genannten Verfahrens− und Formvorschriften
ist unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich unter Angabe der verletzten
Rechtsvorschrift und des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, in−
nerhalb eines Jahres nach In−Kraft−Treten der Rechtsverordnung gegenüber
der Naturschutzbehörde geltend gemacht worden ist, die die Rechtsverord−
nung erlassen hat. Das Gleiche gilt für Mängel bei der Beschreibung des
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Schutzzwecks sowie für Mängel bei der Prüfung der Erforderlichkeit der Un−
terschutzstellung einzelner Flächen. Mängel im Abwägungsvorgang sind nur
dann beachtlich, wenn sie offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von
Einfluss gewesen sind und die Mängel in der Abwägung innerhalb von vier
Jahren nach In−Kraft−Treten der Rechtsverordnung unter den in Satz 1 ge−
nannten Voraussetzungen geltend gemacht worden sind. Bei der Verkündung
der Rechtsverordnung ist auf die Rechtsfolgen nach den Sätzen 1 bis 3 hin−
zuweisen.

(3) Eine Rechtsverordnung kann mit rückwirkender Kraft erneut erlassen
werden, wenn sie eine Regelung, die auf einem Verfahrens− oder Formfehler
beruht, ersetzt."

34. § 30 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird nach Satz 2 folgender Satz 3 angefügt:

"Nach § 32 geschützte Biotope können gekennzeichnet werden."

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt:

"(3) Eigentümer und Nutzungsberechtigte haben die Kennzeichnung der
nach diesem Abschnitt geschützten Gebiete und Gegenstände zu dul−
den. Die Kennzeichnung der Nationalparks, Biosphärenreservate und
Naturparks sowie der innerhalb dieser Gebiete gelegenen Naturschutz−
gebiete und Landschaftsschutzgebiete erfolgt durch die jeweilige Groß−
schutzgebietsverwaltung."

35. In § 31 werden nach den Wörtern "oder sonst" die Wörter "erheblich oder
nachhaltig" eingefügt.

36. § 32 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

"1. natürliche oder naturnahe Bereiche fließender und stehender
Gewässer einschließlich ihrer Ufer und der dazugehörigen
uferbegleitenden natürlichen oder naturnahen Vegetation so−
wie ihrer natürlichen oder naturnahen Verlandungsbereiche,
Altarme und regelmäßig überschwemmten Bereiche,".

bb) In Nummer 2 werden nach dem Wort "Sümpfe" ein Komma und die
Wörter "Landröhrichte, seggen− und binsenreiche Nasswiesen,
Feuchtwiesen, Quellbereiche, Binnensalzstellen," eingefügt.
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cc) Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

"3. Borstgras− und Trockenrasen, offene Binnendünen, offene
natürliche oder aufgelassene Lehm− und Lösswände, Zwerg−
strauch−, Ginster− und Wacholderheiden, Lesesteinhaufen,
offene Felsbildungen,".

dd) In Nummer 4 werden das Wort "Baumbestände" durch das Wort
"Wälder" ersetzt und die Wörter "Magerrasen, Lesesteinhaufen und"
gestrichen.

ee) In Nummer 5 werden nach dem Wort "Bruch−" ein Komma und das
Wort "Sumpf−", nach dem Wort "Au−" ein Komma und das Wort
"Schlucht−" eingefügt, das Wort "andere" gestrichen sowie die
Wörter "von natürlichen" durch die Wörter "anderer natürlicher" er−
setzt. 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:

"(1a) Der für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Fachminister
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die in Absatz 1 aufgeführten
Biotope näher zu umschreiben und festzulegen, in welcher Ausprägung
sie geschützt sind."

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern "der gesetzlich geschützten
Biotope" die Wörter "und schreibt es fort" eingefügt. 

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

"Das Verzeichnis soll auf geeignete Weise, insbesondere über elek−
tronische Medien, für jedermann einsehbar gemacht werden."

cc) Die Sätze 3 und 4 werden aufgehoben. 

d) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt:

"(4) Soll ein Bebauungsplan aufgestellt werden, der Maßnahmen im
Sinne von Absatz 1 vorsieht, wird über die Erteilung der erforderlichen
Ausnahme oder Befreiung von den Verboten des Absatzes 1 auf Antrag
der Gemeinde vor der Aufstellung des Bebauungsplans entschieden. Die
gegenüber der Gemeinde erteilte Ausnahme oder Befreiung wirkt ge−
genüber den Grundstückseigentümern und Nutzungsberechtigten, soweit
sie ein Vorhaben im Sinne von § 29 Abs. 1 des Baugesetzbuches durch−
führen, das den Festsetzungen des Bebauungsplans und den sonstigen
öffentlich−rechtlichen Vorschriften entspricht. Von der Ausnahme oder
Befreiung darf nur Gebrauch gemacht werden, wenn innerhalb von vier
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Jahren nach der Zulassung des Vorhabens mit seiner Verwirklichung
begonnen wird."

37. § 33 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter "Weihen" durch die Wörter "Korn− und
Wiesenweihen" ersetzt und nach dem Wort "Kraniche" ein Komma
und das Wort "Sumpfohreulen" eingefügt.

bb) Satz 1 Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

"2. im Umkreis von 300 Metern um den Horststandort in der Zeit
vom 1. Februar bis zum 31. August

a) land− und forstwirtschaftliche Maßnahmen unter Ma−
schineneinsatz durchzuführen oder

b) die Jagd auszuüben, mit Ausnahme der Nachsuche,".

cc) In Satz 1 Nr. 3 werden die Angabe "fünfhundert" durch die Angabe
"300" ersetzt und die Wörter "oder zu nutzen" gestrichen.

dd) In Satz 2 werden nach den Wörtern "Satz 1 gilt" ein Komma sowie
die Wörter "mit Ausnahme des Verbots in Nummer 2 Buchstabe b,"
eingefügt sowie die Wörter "und Rohrweihen" gestrichen. 

ee) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 angefügt:

"Die Schutzfrist in Satz 1 Nr. 2 beginnt um den Horststandort der
Seeadler bereits am 1. Januar; sie endet um den Nistplatz der
Kraniche bereits am 30. Juni."

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

"(2) Auf Antrag des Eigentümers, Nutzungsberechtigten oder Jagd−
ausübungsberechtigten überprüft die untere Naturschutzbehörde im
Einzelfall die Schutzbestimmungen nach Absatz 1. Nach Beratung durch
die Fachbehörde für Naturschutz und Landschaftspflege kann sie die
Schutzzonen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 oder die Schutzfristen nach
Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 und Satz 3 verändern, sofern der Schutzzweck
dadurch nicht beeinträchtigt wird; sie kann zum Schutz der Schreiadler
und Schwarzstörche im Einzelfall die Schutzzonen erweitern oder die
Schutzfristen verlängern."

c) Absatz 3 wird aufgehoben.
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38. § 34 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

"1. Bäume, Gebüsch oder Ufervegetation außerhalb des Waldes in der
Zeit vom 15. März bis 15. September abzuschneiden, zu fällen, zu
roden oder auf andere Weise zu beseitigen; dies gilt nicht für
Formschnitte an Bäumen und Gebüschen,".

.
b) In Nummer 2 werden die Wörter "oder anderen nichtmechanischen" so−

wie "niedrig zu halten oder" gestrichen.

c) In Nummer 4 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt und folgende
Nummer 5 angefügt:

"5. Hecken und Feldgehölze in der freien Landschaft, soweit sie sich in
dem gemäß § 1a Abs. 3 Satz 3 im Landschaftsprogramm darzu−
stellenden Biotopverbund befinden, abzuschneiden, zu fällen, zu
roden oder auf sonstige Weise zu beseitigen; erlaubt ist in der Zeit
vom 16. September bis zum 14. März die ordnungsgemäße Nut−
zung, die den Bestand erhält und das Zurückschneiden oder auf
den Stock setzen."

39. § 35 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

"§ 35
Schutz von Gewässern und Uferzonen".

b) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

"(1) Alle öffentlichen Planungsträger haben bei wasserwirtschaftlichen
Planungen und Maßnahmen auf die Erhaltung oder Entwicklung eines
dem Gewässertyp entsprechenden möglichst naturnahen Zustandes der
Gewässer einschließlich ihrer Gewässerrandstreifen und Uferzonen so−
wie auf eine natur− und landschaftsgerechte Ufer− und Dammgestaltung
hinzuwirken, damit deren großräumige Vernetzungsfunktion auf Dauer
erfüllt werden kann."

c) In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe "§ 38" durch die Angabe "§ 63" er−
setzt.

40. § 36 wird  aufgehoben.
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41. § 37 wird wie folgt gefasst:

"§ 37
Aufgaben des Artenschutzes

Die Vorschriften dieses Abschnitts dienen dem Schutz und der Pflege der wild
lebenden Tier− und Pflanzenarten in ihrer natürlichen und historisch ge−
wachsenen Vielfalt. Der Artenschutz umfasst:

1. den Schutz der Tiere und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor
Beeinträchtigungen durch den Menschen,

2. den Schutz, die Pflege, die Entwicklung und die Wiederherstellung der
Biotope wild lebender Tier− und Pflanzenarten sowie die Gewährleistung
ihrer sonstigen Lebensbedingungen, 

3. die Ansiedlung von Tieren und Pflanzen verdrängter wild lebender Arten
in geeigneten Biotopen innerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebietes."

42. § 38 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 werden die Wörter "zu hetzen oder hetzen zu lassen" ge−
strichen.

b) In Nummer 2 wird das Wort "Wohnstätten" durch das Wort "Lebensstät−
ten" ersetzt.

c) In Nummer 3 werden nach den Wörtern "zu entnehmen" die Wörter "oder
zu nutzen" eingefügt und das Komma durch das Wort "und" ersetzt. 

d) Die Nummern 4 und 5 werden aufgehoben.

43. § 39 wird wie folgt gefasst:

"§ 39
Entnahmen aus der Natur

Wild lebende Blumen, Gräser, Farne und Teile von Gehölzen dürfen aus der
Natur außerhalb des Waldes an Stellen, die keinem Betretungsverbot unter−
liegen, für den persönlichen Bedarf entnommen werden, sofern die betreffen−
den Pflanzen nicht zu den nach Bundesrecht besonders geschützten Arten
gehören. Entsprechendes gilt für das Entfernen von Pilzen, Kräutern, Moosen,
Beeren oder anderen Wildfrüchten. Das gewerbsmäßige Sammeln bedarf des
Einverständnisses des Eigentümers und ist bei der unteren Naturschutzbe−
hörde anzuzeigen. Bei einer Gefährdung der Bestände oder des Naturhaus−
halts kann die untere Naturschutzbehörde das Sammeln und die Entnahme
gebiets− und zeitweise untersagen."
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44. § 40 wird wie folgt gefasst:

"§ 40
Aussetzen von Tieren und Ansiedeln von Pflanzen

(1) Tiere und Pflanzen gebietsfremder oder standortfremder Arten dürfen nur
mit Genehmigung der Fachbehörde für Naturschutz und Landschaftspflege
ausgesetzt oder in der freien Natur angesiedelt werden. Bei der Genehmigung
sind die Vorschriften des Artikels 22 der Richtlinie 92/43/EWG, des Artikels 11
der Richtlinie 79/409/EWG sowie des Artikels 8 Buchstabe h des Überein−
kommens über die biologische Vielfalt vom 5. Juni 1992 (BGBl. 1993 II S.
1471) zu beachten. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die Gefahr einer
Verfälschung der Tier− oder Pflanzenwelt der Mitgliedstaaten oder eine Ge−
fährdung des Bestandes oder der Verbreitung wild lebender Tier− oder Pflan−
zenarten der Mitgliedstaaten oder von Populationen solcher Arten nicht aus−
zuschließen ist. 

(2) Ausgenommen von der Genehmigungspflicht nach Satz 1 ist

1. der Anbau von Pflanzen in der Land− und Forstwirtschaft;

2. das Einsetzen von Tieren

a) nicht gebietsfremder Arten,

b) gebietsfremder Arten, sofern das Einsetzen einer pflanzenschutz−
rechtlichen Genehmigung bedarf, bei der die Belange des Arten−
schutzes berücksichtigt sind,

zum Zweck des biologischen Pflanzenschutzes;

3. das Ansiedeln und Aussetzen von dem Jagd− oder Fischereirecht unter−
liegenden Tieren nicht gebietsfremder Arten."

45. § 41 wird aufgehoben.

46. § 42 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

"§ 42
Arten− und Biotopschutzprogramme, Rote Liste".

b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

"(1) Zur Vorbereitung, Durchführung und Überwachung von Maßnahmen
zur Erhaltung, Pflege oder Wiederansiedlung wild lebender Tier− und
Pflanzenarten werden von der Fachbehörde für Naturschutz und Land−
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schaftspflege, insbesondere für Arten von gemeinschaftlichem Interesse,
europäische Vogelarten sowie besonders geschützte oder sonst in ihrem
Bestand gefährdete Arten, Arten− und Biotopschutzprogramme erarbeitet
und von der obersten Naturschutzbehörde erlassen."

c) In Absatz 2 wird das Wort "Artenschutzprogramme" durch die Wörter
"Arten− und Biotopschutzprogramme" ersetzt.

d) In Absatz 3 werden die Wörter "mindestens jedoch alle zwei Jahre" sowie
das davor und danach stehende Komma gestrichen.

47. § 43 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

"(1) Tiergehege im Sinne dieses Gesetzes sind ortsfeste Anlagen, die
unabhängig von ihrer Zweckbestimmung im Übrigen zur Haltung von
Tieren wild lebender Arten in Gefangenschaft bestimmt sind. Als Tierge−
hege gelten insbesondere auch Anlagen zur Haltung von Greifvögeln,
Eulen, Singvögeln und Papageien."

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:

"(2) Die Errichtung, Erweiterung, wesentliche Änderung und der Betrieb
eines Tiergeheges bedarf der Genehmigung durch die untere Natur−
schutzbehörde. Die Genehmigung wird für bestimmte Anlagen, be−
stimmte Betreiber, für Höchstzahlen bestimmter Tierarten und für eine
bestimmte Betriebsform erteilt. Zusammen mit der Genehmigung soll auf
Antrag über das Vorliegen der Voraussetzungen nach § 4 Nr. 20 Buch−
stabe a Satz 2 des Umsatzsteuergesetzes entschieden werden."

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3, wobei Nummer 3 wie folgt gefasst
wird: 

"3. gewährleistet ist, dass die Tiere den Anforderungen des Tierschut−
zes und der Tierseuchenhygiene entsprechend ernährt, gepflegt
und fachkundig betreut werden und insbesondere die Lage, Größe,
Gestaltung und innere Einrichtung der jeweiligen Gehege eine art−
und verhaltensgerechte Haltung der Tiere erlauben,".

d) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.

e) Der bisherige Absatz 4 wird aufgehoben.

f) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

"(5) Die Genehmigung schließt die Erlaubnis gemäß § 11 Abs. 1 des
Tierschutzgesetzes ein und ergeht im Einvernehmen mit den nach den
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Vorschriften des Tierschutz− und Veterinärrechts zuständigen Behörden.
Soweit im Einzelfall deren Aufgaben berührt sind, ergeht die Genehmi−
gung auch im Einvernehmen mit den nach den Vorschriften des Jagd−
rechts und des Forstrechts zuständigen Behörden."

g) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 angefügt:

"(6) Keiner Genehmigung nach den Absätzen 2 bis 5 bedürfen:

1. Jagdgehege und Sondergehege im Sinne der jagdrechtlichen Vor−
schriften, 

2. Auswilderungsvolieren zur Wiederansiedlung von nicht gebiets−
fremdem Wild, 

3. Anlagen der Teichwirtschaft und Fischzucht, 

4. Gehege, in denen Tiere wild lebender Arten im Auftrag der Fach−
behörde für Naturschutz und Landschaftspflege zur Wiedereinbür−
gerung im Rahmen eines Artenschutzprogramms gehalten werden,

5. Gehege auf zum engeren Wohnbereich gehörenden Flächen, in
denen ausschließlich für private Zwecke und in geringer Anzahl wild
lebende Tiere der Arten gehalten werden, die verhaltensgerecht
auch in Zimmerkäfigen, Aquarien, Terrarien oder vergleichbaren
Behältnissen gehalten werden können, soweit es sich hierbei nicht
um Tiere streng geschützter Arten handelt, sowie

6. Gehege zur Erzeugung von Wildfleisch heimischer Wildarten.

Gehege im Sinne von Satz 1 Nr. 6 mit mehr als zwei Hektar Grundfläche
sind bei der unteren Naturschutzbehörde anzuzeigen. Diese kann im
Einzelfall die erforderlichen Maßnahmen anordnen, um sicherzustellen,
dass das Gehege entsprechend den Voraussetzungen nach Absatz 3 Nr.
1 und 2 errichtet und betrieben wird."

48. Nach § 43 wird folgender § 43a eingefügt:

"§ 43a
Zoos

(1) Zoos sind dauerhafte Tiergehege im Sinne des § 43, in denen lebende
Tiere wild lebender Arten zwecks Zurschaustellung während eines Zeitraumes
von mindestens sieben Tagen im Jahr gehalten werden. Nicht als Zoo gelten:

1. Zirkusse,

2. Tierhandlungen,
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3. Gehege zur Haltung von nicht mehr als fünf Arten des im Geltungsbe−
reich des Bundesjagdgesetzes heimischen Schalenwildes oder Einrich−
tungen, in denen nicht mehr als fünf Tiere anderer wild lebender Arten
gehalten werden.

(2) Über die in § 43 Abs. 3 genannten Voraussetzungen hinaus darf ein Zoo
nur genehmigt werden, wenn

1. die Tiere so gehalten werden, dass den biologischen und den Erhal−
tungsbedürfnissen der jeweiligen Art Rechnung getragen wird,

2. die Haltung der Tiere stets hohen Anforderungen entspricht und ein gut
durchdachtes schriftliches Programm zur tiermedizinischen Vorbeugung
und Behandlung sowie zur artgerechten Ernährung und Pflege vorliegt, 

3. dem Eindringen von Schadorganismen vorgebeugt wird, 

4. dem Entweichen von Tieren vorgebeugt wird, um eine mögliche ökologi−
sche Bedrohung einheimischer Arten zu verhindern,

5. ein Register über den Tierbestand des Zoos in einer den verzeichneten
Arten jeweils angemessenen Form geführt und stets auf dem neuesten
Stand gehalten wird,

6. die Aufklärung und das Bewusstsein der Öffentlichkeit in Bezug auf den
Erhalt der biologischen Vielfalt, insbesondere durch Informationen über
die zur Schau gestellten Arten und ihre natürlichen Lebensräume geför−
dert wird und

7. sich der Zoo zumindest an einer der nachfolgend genannten Aufgaben
beteiligt: 

a) an Forschungsaktivitäten, die zur Erhaltung der Arten beitragen
einschließlich dem Austausch von Informationen über die Arterhal−
tung, 

b) an der Aufzucht in Gefangenschaft, der Bestandserneuerung und
der Wiedereinbürgerung von Arten in ihrem natürlichen Lebensraum
oder

c) an der Ausbildung in erhaltungsspezifischen Kenntnissen und Fä−
higkeiten.

Nach Eintritt der Unanfechtbarkeit der Genehmigung kann diese mit Nebenbe−
stimmungen versehen werden oder können bestehende Nebenbestimmungen
geändert werden, um insbesondere den zeitgemäßen, dem Stand der Wissen−
schaft entsprechenden Anforderungen an die Haltung von Tieren in Zoos gerecht
zu werden. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 43 Abs. 5 entsprechend. 
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(3) Den Naturschutzbehörden sind von dem Betreiber alle für die Überwa−
chung der Einhaltung dieser Vorschriften notwendigen Auskünfte zu erteilen
und Unterlagen vorzulegen. Bedienstete und Beauftragte der Naturschutzbe−
hörden sind befugt, zum Zwecke der Überwachung Grundstücke, Wirt−
schaftsgebäude, Geschäfts−, Betriebs− und Lagerräume von Zoos während
der üblichen Arbeits− oder Betriebszeiten zu betreten und dort Prüfungen und
Besichtigungen vorzunehmen. 

(4) Wird ein Zoo ohne die erforderliche Genehmigung oder im Widerspruch zu
den darin enthaltenen Nebenbestimmungen errichtet, erweitert, geändert oder
betrieben, so trifft die untere Naturschutzbehörde geeignete Anordnungen, die
die Einhaltung der Genehmigungsvoraussetzungen oder Nebenbestimmungen
innerhalb einer angemessenen Frist sicherstellen. Sie kann dabei auch be−
stimmen, den Zoo ganz oder teilweise für die Öffentlichkeit zu schließen.
Kommt der Betreiber des Zoos den Anordnungen nicht nach, so ist innerhalb
eines Zeitraums von höchstens zwei Jahren nach deren Erlass die Schließung
des Zoos oder eines Teils des Zoos zu verfügen. In diesem Fall sind die er−
forderlichen Maßnahmen anzuordnen, um die betroffenen Tiere im Einklang
mit den Bestimmungen des Artenschutzrechts anderweitig unterzubringen oder
zu beseitigen. Erteilte Genehmigungen sind ganz oder teilweise zu widerru−
fen."

49. § 44 wird wie folgt gefasst:

"§ 44
Betreten der freien Landschaft

(1) In der freien Landschaft darf jedermann private Wege und Pfade, Feld−
raine, Heide−, Öd− und Brachflächen sowie landwirtschaftliche Nutzflächen
außerhalb der Nutzzeit zum Zwecke der Erholung auf eigene Gefahr betreten
oder mit Krankenfahrstühlen befahren, auf Wegen Rad fahren sowie auf We−
gen, die von zwei− oder mehrspurigen Fahrzeugen befahren werden können,
reiten oder mit bespannten Fahrzeugen fahren, soweit sich nicht aus den Be−
stimmungen dieses Gesetzes oder aus anderen Rechtsvorschriften Ab−
weichungen ergeben. Als Nutzzeit gilt die Zeit zwischen der Saat oder Bestel−
lung und der Ernte, bei Grünland die Zeit des Aufwuchses. Ausgenommen von
dem Betretungsrecht nach Satz 1 sind Gärten, Hofräume und sonstige zum
privaten Wohnbereich gehörende oder einem gewerblichen oder öffentlichen
Betrieb dienende Flächen. Das Betretungsrecht darf nur so ausgeübt werden,
dass die Belange der anderen Erholungssuchenden und die Rechte der Ei−
gentümer nicht unzumutbar beeinträchtigt werden.

(2) Es ist verboten, auf Sport− und Lehrpfaden und auf Wegen, die nicht mit
zwei− oder mehrspurigen Fahrzeugen befahren werden können, zu reiten oder
mit bespannten Fahrzeugen zu fahren. Es ist ferner verboten, auf Sport− und
Lehrpfaden und auf Wegen und Pfaden sowie auf Flächen außerhalb von
Wegen mit motorisierten Fahrzeugen zu fahren. Von dem Verbot nach Satz 2
ist der land−, forst− und fischereiwirtschaftliche Verkehr ausgenommen.
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(3) Andere gesetzliche Betretungsrechte bleiben unberührt."

50. § 45 wird aufgehoben.

51. § 46 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort "Betretungsbefugnis" die
Wörter "gemäß § 44" eingefügt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort "Fläche" die Wörter "oder des
Weges" eingefügt.

bb) Satz 3 wird wie folgt gefasst:

"Die Genehmigung soll widerruflich oder befristet erteilt werden."

c) In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort "Fläche" die Wörter "oder ei−
nen Weg" eingefügt.

d) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt:

"(4) Das für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Mitglied der
Landesregierung regelt durch Rechtsverordnung Näheres zum Verfah−
ren, zur Art und zum Umfang der Kenntlichmachung der Sperrung sowie
zur Zulässigkeit von Sperrungen insbesondere von Wegen für bestimmte
Nutzungen nach den Absätzen 1 oder 3."

52. § 47 wird aufgehoben.

53. § 48 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter "Ausschuss für Landesentwicklung
und Umweltschutz" durch die Wörter "für Naturschutz und Landschafts−
pflege zuständigen Ausschuss" ersetzt.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 Buchstabe b werden die Wörter "die Zahlung einer Aus−
gleichsabgabe" durch die Wörter "eine Ersatzzahlung" ersetzt und
folgender Satz 2 angefügt:

"§ 12 Abs. 2 bis 4, § 15 und § 18 Abs. 3 gelten entsprechend."

bb) Der bisherige Satz 2 sowie Satz 3 werden aufgehoben.
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c) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt:

"(4) § 17 Abs. 4 bis 8 gilt entsprechend."

54. § 50 wird aufgehoben.

55. § 51 wird wie folgt gefasst:

"§ 51
Wegebenutzung

(1) Die Landkreise oder kreisfreien Städte oder von ihnen beauftragte Orga−
nisationen oder Personen können Wanderwege, Radwanderwege und Reit−
wege markieren. Eigentümer und Nutzungsberechtigte haben das Anbringen
oder Aufstellen von Markierungen und Wegetafeln zu dulden. Die Vorschriften
des Landeswaldgesetzes über die Markierungen von Wander−, Reit− oder
Radwegen bleiben unberührt.

(2) Das für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Mitglied der Lan−
desregierung kann die zu verwendenden Markierungszeichen im Benehmen
mit dem für Wirtschaft zuständigen Mitglied der Landesregierung festlegen."

56. § 52 wird wie folgt gefasst:

"§ 52
Naturschutzbehörden

Naturschutzbehörden im Sinne dieses Gesetzes sind das für Naturschutz und
Landschaftspflege zuständige Ministerium als oberste Naturschutzbehörde und
das Landesumweltamt als Fachbehörde für Naturschutz und Landschafts−
pflege. Die Landkreise und kreisfreien Städte nehmen die Aufgaben der unte−
ren Naturschutzbehörden wahr. Die Naturschutzbehörden nach den Sätzen 1
und 2 sind Sonderordnungsbehörden."

57. § 53 wird wie folgt gefasst:

"§ 53
Unterrichtungs− und Weisungsrecht

Die Landkreise und kreisfreien Städte nehmen die Aufgaben der unteren Na−
turschutzbehörde als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung wahr. Das
für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Ministerium ist Sonderauf−
sichtsbehörde über die Landkreise und kreisfreien Städte. Für die Sonderauf−
sichtsbehörde gilt § 132 Abs. 2 bis 4 der Gemeindeordnung entsprechend. Das
Recht, besondere Weisungen zu erteilen, ist nicht auf den Bereich der Gefah−
renabwehr beschränkt."
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58. § 54 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

"§ 54
   Aufgaben, Befugnisse und Zuständigkeiten der Naturschutzbehörden".

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern "dieses Gesetzes" die Wörter
"und der auf seiner Grundlage erlassenen Rechtsvorschriften" an−
gefügt.

bb) In Satz 2 werden das Wort "treffen" durch das Wort "können" ersetzt
und nach den Wörtern "erforderlichen Maßnahmen" das Wort "tref−
fen" eingefügt.

c) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt:

"(3) Soweit die Gemeinden auf Grundlage dieses Gesetzes Satzungen
erlassen, obliegt ihnen die Durchführung dieses Gesetzes und der Sat−
zungen. Absatz 1 Satz 2 sowie § 68 Abs. 1 und 3 gelten entsprechend."

59. § 55 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden nach dem Wort "obliegt" die Wörter "die Unterstüt−
zung der obersten Naturschutzbehörde insbesondere bei ihren Aufgaben
nach den Abschnitten 2 und 4 dieses Gesetzes sowie" eingefügt sowie
die Wörter "und der Einrichtungen des Landes für Naturschutz und
Landschaftspflege" gestrichen.

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

"(2) Der Fachbehörde für Naturschutz und Landschaftspflege obliegt der
Vollzug der Vorschriften des Bundesnaturschutzrechts und des europä−
ischen Gemeinschaftsrechts über besonders geschützte Tier− und
Pflanzenarten; § 54 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. Sie ist zuständige
Behörde für Entscheidungen und Maßnahmen nach § 43 Abs. 5 bis 8,
§ 44 Abs. 1 Nr. 5, § 49 Abs. 1 und 4, § 50 Abs. 1 und § 53 des Bundes−
naturschutzgesetzes sowie für die Erteilung von Befreiungen nach § 62
des Bundesnaturschutzgesetzes. Der für Naturschutz und Landschafts−
pflege zuständige Fachminister wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung
einzelne Zuständigkeiten nach Satz 2 für bestimmte besonders ge−
schützte Tierarten auf die untere Naturschutzbehörde zu übertragen."

60. § 56 wird aufgehoben.

61. § 57 wird aufgehoben.
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62. § 58 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

"§ 58
Verwaltung der Großschutzgebiete".

b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

"(1) Das Landesumweltamt als Fachbehörde für Naturschutz und Land−
schaftspflege verwaltet die Nationalparks, Naturparks und Biosphären−
reservate. Es hat die Aufgabe, Maßnahmen für deren Entwicklung und
Pflege zu koordinieren und durchzuführen sowie diese Gebiete zu be−
treuen, Pflege− und Entwicklungspläne für sie aufzustellen und die Ein−
haltung der jeweils geltenden Schutzbestimmungen zu überwachen. Die
Pflege− und Entwicklungspläne können in Gebieten von gemeinschaftli−
cher Bedeutung die Funktion von Bewirtschaftungsplänen im Sinne von
Artikel 6 Abs. 1 der Richtlinie 92/43/EWG übernehmen."

c) Absatz 2 wird aufgehoben.

d) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2, wobei in Satz 2 die Wörter "Aus−
schuss für Landesentwicklung und Umweltschutz" durch die Wörter "für
Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Ausschuss" ersetzt
werden.

63. § 59 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort "Zweck" das Komma und die
Wörter "nach näherer Regelung der Satzung" gestrichen und nach
Nummer 1 folgende Nummer 1a eingefügt:

"1a. den Aufbau von Flächen− und Maßnahmenpools für die Eingriffs−
regelung vorzunehmen oder zu unterstützen,".

b) In Absatz 3 werden die Wörter "ihrer Satzung" durch die Angabe "Ab−
satz 1" und in Nummer 2 das Wort "Ausgleichsabgabe" durch das Wort
"Ersatzzahlung" ersetzt.

c) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

"Der Stiftungsrat besteht aus dem für Naturschutz und Land−
schaftspflege zuständigen Fachminister oder dem von ihm be−
stimmten Vertreter als Vorsitzendem und je einem Vertreter des für
Haushalt und Finanzen zuständigen Ministers, des für Wirtschaft
zuständigen Ministers, des für Stadtentwicklung, Wohnen und Ver−
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kehr zuständigen Ministers und des für Landwirtschaft zuständigen
Fachministers sowie einem Vertreter aus dem für Naturschutz und
Landschaftspflege zuständigen Ausschuss des Landtages und drei
Vertretern des Beirats bei der obersten Naturschutzbehörde."

bb) In Satz 3 werden die Wörter "Ausschusses für Landesentwicklung
und Umweltschutz" durch die Wörter "für Naturschutz und Land−
schaftspflege zuständigen Ausschusses" ersetzt.

d) In Absatz 6 werden die Wörter "Minister der Finanzen" durch die Wör−
ter "für Haushalt und Finanzen zuständigen Minister" und die Wörter
"Ausschüsse für Landesentwicklung und Umweltschutz und für Haushalt
und Finanzen" durch die Wörter "für Naturschutz und Landschaftspflege
sowie für Haushalt und Finanzen zuständigen Ausschüsse" ersetzt.

64. In § 60 Abs. 1 Satz 2 wird das Wort "anzuhören" durch die Wörter "ihnen
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben" ersetzt. 

65. § 61 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

"§ 61
Naturschutzhelfer".

b) In Absatz 1 werden das Wort "sollen" durch das Wort "können" ersetzt
und nach dem Wort "geeignete" das Wort "sachkundige" eingefügt.

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 2 wird nach den Wörtern "bedroht ist" der Schlusspunkt
durch ein Komma ersetzt.

bb) Nach Nummer 2 werden folgende Nummern 3 und 4 angefügt:

"3. eine Person vorübergehend vom Ort zu verweisen und ihr vo−
rübergehend das Betreten des Ortes zu verbieten und

4. unberechtigt entnommene Gegenstände, gehaltene oder er−
worbene Pflanzen und Tiere sowie solche Gegenstände si−
cherzustellen, die bei Zuwiderhandlungen gegen die in § 54
Abs. 1 Satz 1 genannten Vorschriften verwendet wurden oder
verwendet werden sollten."

d) Absatz 3 wird aufgehoben.
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66. § 62 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 3 werden nach dem Wort "Naturschutzbehörde" ein Komma
und die Wörter "insbesondere von Ausnahmegenehmigungen und
Befreiungen," eingefügt.

bb) Nach Satz 3 wird folgender Satz 4 angefügt:

"Dies gilt auch bei einer diese Entscheidungen einschließenden
oder ersetzenden und auf Landesrecht beruhenden Zulassung
durch einen Landkreis oder eine kreisfreie Stadt."

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter "von der jeweiligen Naturschutzbe−
hörde" gestrichen.

bb) Nach Satz 4 wird folgender Satz 5 angefügt:

"Die Beiräte bei den unteren Naturschutzbehörden werden in den
Landkreisen durch den Landrat auf der Grundlage eines Beschlus−
ses des Kreisausschusses, in den kreisfreien Städten durch den
Oberbürgermeister auf der Grundlage eines Beschlusses des
Hauptausschusses berufen."

c) In Absatz 3 werden die Wörter "Ausschuss für Landesentwicklung und
Umweltschutz" durch die Wörter "für Naturschutz und Landschaftspflege
zuständigen Ausschuss" ersetzt.

67. § 63 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter "Verbänden nach § 29 des Bundesna−
turschutzgesetzes" durch das Wort "Naturschutzverbänden" ersetzt.

bb) In Satz 2 werden das Wort "Verbände" durch das Wort "Natur−
schutzverbände" und die Wörter "des Landes" durch das Wort "für"
ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

"(2) Die Anerkennung wird auf Antrag erteilt. Sie ist zu erteilen, wenn der
Verband
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1. nach seiner Satzung ideell und nicht nur vorübergehend vorwiegend die
Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege fördert,

2. nach seiner Satzung einen Tätigkeitsbereich hat, der das Gebiet des
Landes Brandenburg umfasst,

3. im Zeitpunkt der Anerkennung mindestens drei Jahre besteht und in
diesem Zeitraum im Sinne der Nummer 1 tätig gewesen ist,

4. die Gewähr für eine sachgerechte Aufgabenerfüllung bietet; dabei sind
Art und Umfang seiner bisherigen Tätigkeit, der Mitgliederkreis sowie die
Leistungsfähigkeit des Verbandes zu berücksichtigen,

5. wegen Verfolgung gemeinnütziger Zwecke nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des
Körperschaftssteuergesetzes von der Körperschaftssteuer befreit ist und

6. den Eintritt als Mitglied, das in der Mitgliederversammlung volles Stimm−
recht hat, jedermann ermöglicht, der die Ziele des Verbandes unterstützt.
Von dieser Voraussetzung kann bei Verbänden, deren Mitglieder aus−
schließlich juristische Personen sind, abgesehen werden, sofern die
Mehrzahl dieser juristischen Personen diese Voraussetzungen erfüllt.

In der Anerkennung ist der satzungsgemäße Aufgabenbereich, für den die
Anerkennung gilt, zu bezeichnen."

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und wie folgt gefasst:

"(3) Einem anerkannten Naturschutzverband ist Gelegenheit zur Stel−
lungnahme und zur Einsichtnahme in die einschlägigen Sachverständi−
gengutachten zu geben

1. bei der Vorbereitung von Rechtsverordnungen und anderen im
Rang unter dem Gesetz stehenden Rechtsvorschriften der für Na−
turschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden,

2. bei der Vorbereitung von Programmen und Plänen im Sinne der
§§ 5 und 6,

3. bei der Vorbereitung von Plänen im Sinne des § 35 Satz 1 Nr. 2 des
Bundesnaturschutzgesetzes,

4. bei der Vorbereitung von Programmen staatlicher und sonstiger öf−
fentlicher Stellen zur Wiederansiedlung von Tieren und Pflanzen
verdrängter wild lebender Arten in der freien Natur,

5. vor der Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach § 72 Abs. 1
und 2, soweit solche nicht das Verbot nach § 34 Nr. 1 betreffen, sowie
von Ausnahmen nach § 43 Abs. 8 des Bundesnaturschutzgesetzes,

57



6. vor der Erteilung von Befreiungen von Vorschriften dieses Gesetzes
mit Ausnahme von § 34 Nr. 1, des Bundesnaturschutzgesetzes oder
aufgrund dieser Gesetze erlassener Rechtsverordnungen,

7. in Planfeststellungsverfahren, soweit es sich um Vorhaben handelt,
die mit Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden sind,

8. bei Plangenehmigungen, die an die Stelle einer Planfeststellung im
Sinne der Nummer 7 treten, soweit eine Öffentlichkeitsbeteiligung
nach § 17 Abs. 1b des Bundesfernstraßengesetzes vorgesehen ist,

9. vor der Erteilung von Zulassungen aufgrund anderer Gesetze, wenn
diese Entscheidungen nach den Nummern 5 oder 6 einschließen
oder ersetzen, mit Ausnahme der in den Nummern 7 und 8 ge−
nannten Verfahren."

68. § 64 wird aufgehoben.

69. § 65 wird wie folgt gefasst:

"§ 65
Klagebefugnis von Naturschutzverbänden

(1) Ein nach § 63 Abs. 1 und 2 dieses Gesetzes anerkannter Naturschutzver−
band kann in entsprechender Anwendung des § 61 Abs. 1 Satz 2 und des § 61
Abs. 2 bis 4 des Bundesnaturschutzgesetzes gegen den Erlass, die Ablehnung
oder Unterlassung der in § 61 Abs. 1 Satz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes
und in § 63 Abs. 3 Nr. 5, 6 und 9 dieses Gesetzes genannten Entscheidungen
Rechtsbehelfe nach Maßgabe der Verwaltungsgerichtsordnung einlegen, ohne
in eigenen Rechten verletzt zu sein. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn zu Unrecht anstelle der dort genannten
Verwaltungsakte andere Verwaltungsakte erlassen worden sind, für die das
Gesetz eine Mitwirkung der anerkannten Naturschutzverbände nicht vorsieht."

70. § 66 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Im 2. Spiegelstrich wird das Wort "sowie" durch ein Komma ersetzt.

b) Im 3. Spiegelstrich wird nach dem Wort "Naturschutzhelfern" das Komma
sowie das Wort "Naturschutzbeauftragten" gestrichen und nach dem
Wort "Naturschutzbeiräten" das Wort "sowie" angefügt.

c) Nach dem 3. Spiegelstrich wird folgender 4. Spiegelstrich angefügt:

"− der Umweltbeobachtung".

71. § 67 wird aufgehoben.
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72. Die Überschrift zu Abschnitt 9 wird wie folgt gefasst:

"Abschnitt 9
Beschränkung von Rechten, Ausnahmen und Befreiungen".

73. § 68 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach den Wörtern "aufgrund dieses Gesetzes"
ein Komma sowie die Wörter "des Bundesnaturschutzgesetzes" eingefügt
und die Wörter "dieses Gesetzes" durch die Wörter "dieser Gesetze" er−
setzt.

b) In Absatz 3 werden vor dem Wort "Beauftragte" die Wörter "Bedienstete
und" eingefügt.

74. § 69 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

"(1) Dem Land steht ein Vorkaufsrecht beim Kauf von Grundstücken zu,
die ganz oder teilweise in Nationalparks, Naturschutzgebieten oder Ge−
bieten liegen, die als Naturschutzgebiet einstweilig sichergestellt sind.
Satz 1 gilt auch für Grundstücke, die als künftiges Naturschutzgebiet ei−
ner Veränderungssperre nach § 28 Abs. 2 Satz 3 in Verbindung mit § 27
Abs. 3 unterliegen. Das Vorkaufsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Ei−
gentümer das Grundstück an seinen Ehegatten oder an eine Person
veräußert, die mit ihm in gerader Linie verwandt ist. Das Vorkaufsrecht
steht dem Land nicht zu bei einem Kauf von Rechten nach dem Woh−
nungseigentumsgesetz oder von Erbbaurechten."

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:

"(2a) Wird die Ausübung des Vorkaufsrechts nach den Absätzen 1 und 2
auf eine Teilfläche beschränkt, kann der Eigentümer verlangen, dass sich
der Vorkauf auf das gesamte Grundstück erstreckt, wenn die Restfläche
für den Eigentümer wirtschaftlich nicht mehr in zumutbarer Weise ver−
wertbar ist."

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter "oberste Naturschutzbehörde" durch
die Wörter "Fachbehörde für Naturschutz und Landschaftspflege"
sowie die Angabe "§ 510" durch die Angabe "§ 469" ersetzt.

bb) In Satz 3 wird die Angabe "§§ 504 bis 510, 512" durch die Angabe
"§§ 463 bis 469, 471" ersetzt.
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cc) Nach Satz 3 wird folgender Satz 4 angefügt:

"Die Fachbehörde für Naturschutz und Landschaftspflege kann be−
reits vor dem Verkauf eines Grundstücks oder eines Teils davon
erklären, dass sie das Vorkaufsrecht nicht ausüben wird; eine sol−
che Erklärung gilt nur innerhalb von zwei Jahren nach ihrem Zu−
gang."

d) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 angefügt:

"(5) Das Vorkaufsrecht kann vom Land auch zu Gunsten von Vereinen
oder Stiftungen, die sich nach ihrer Satzung überwiegend dem Natur−
schutz und der Landschaftspflege im Land oder Teilen des Landes
Brandenburg widmen und aufgrund ihrer bisherigen Tätigkeit die Gewähr
für eine sachgerechte Förderung der Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege bieten, ausgeübt werden, wenn der Begünstigte dem
schriftlich zugestimmt hat. Der Eigentumserwerb muss im Zusammen−
hang mit einem Naturschutzprojekt des Vereins oder der Stiftung stehen.
In diesem Fall sind die Naturschutzziele durch die Eintragung einer be−
schränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Landes Bran−
denburg im Grundbuch dauerhaft zu sichern. Der Begünstigte ist ver−
pflichtet, der Eintragung einer solchen beschränkten persönlichen
Dienstbarkeit zuzustimmen. Die Sätze 2 bis 4 des Absatzes 4 gelten
entsprechend."

75. § 70 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 werden nach den Wörtern "erreicht werden kann" das
Komma und die Wörter "insbesondere ein freihändiger Erwerb zu an−
gemessenen, dem Verkehrswert entsprechenden Bedingungen nicht
möglich ist" gestrichen. 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

"(3) Im Übrigen gilt das Enteignungsgesetz des Landes Brandenburg."

76. § 71 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

"(1) Werden Eigentümern oder Nutzungsberechtigten durch dieses Ge−
setz oder Maßnahmen aufgrund dieses Gesetzes Beschränkungen ihrer
Nutzungsrechte oder Pflichten auferlegt, die im Einzelfall ausnahmsweise
zu einer schweren und unzumutbaren Belastung führen und nicht durch
sonstige Maßnahmen auf ein verhältnismäßiges Maß reduziert werden,
so haben sie einen Anspruch auf Entschädigung gegen das Land oder
gegen die für die Maßnahme verantwortliche Körperschaft des öffentli−
chen Rechts."
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b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden das Wort "ist" durch das Wort "kommt" und die
Wörter "zu gewähren" durch die Wörter "in Betracht" ersetzt. 

bb) Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

"2. eine noch nicht ausgeübte Nutzung, die sich nach Lage
und Beschaffenheit des Grundstücks objektiv anbietet und auf
die der Eigentümer sonst einen Rechtsanspruch hat, unter−
bunden wird, oder".

77. § 72 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

"§ 72
Ausnahmen, Befreiungen".

b) Dem bisherigen Absatz 1 werden folgende Absätze 1 und 2 vorangestellt:

"(1) Auf Antrag kann von den Verboten der §§ 32 bis 35 eine Ausnahme
zugelassen werden, wenn

a) die hierdurch entstehenden Beeinträchtigungen des Naturhaushal−
tes oder des Landschaftsbildes ausgeglichen werden können oder

b) während der Laufzeit vertraglicher Vereinbarungen oder der Teil−
nahme an öffentlichen Programmen zur Bewirtschaftungsbe−
schränkung ein Biotop im Sinne des § 32 entstanden ist. § 26d ist zu
beachten.

(2) Auf Antrag kann von den Verboten des § 31 und des § 24 Abs. 4 bei
Rechtsverordnungen oder Satzungen zum Schutz von Baumreihen ent−
lang von Straßen und Wegen eine Ausnahme nur zugelassen werden,
wenn sie aus zwingenden Gründen der Verkehrssicherheit erforderlich ist
und keine anderen Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit
erfolgreich durchgeführt werden konnten. Kommt es aufgrund der
durchgeführten Maßnahmen zu einer Bestandsminderung, ist der Eigen−
tümer zu verpflichten, in angemessenem und zumutbarem Umfang Er−
satzpflanzungen vorzunehmen. § 72a bleibt unberührt."

c) Der bisherige Absatz 1 wird Absatz 3, wobei die Wörter "sowie eines
Grünordnungsplans nach § 7 Abs. 2 Satz 2" durch ein Komma sowie die
Wörter "Satzungen aufgrund dieses Gesetzes oder der nach den §§ 77
und 78 übergeleiteten Vorschriften" ersetzt werden.
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d) Nach Absatz 3 werden folgende Absätze 4 bis 11 angefügt:

"(4) Soweit in den Absätzen 5 bis 7 nichts anderes geregelt ist, ist die
untere Naturschutzbehörde für die Entscheidung über eine Ausnahme
nach Absatz 1 oder 2 und über eine Befreiung nach Absatz 3 zuständig.
In Nationalparks und Biosphärenreservaten trifft die Entscheidungen nach
Satz 1 der jeweils örtlich zuständige Landrat als allgemeine untere Lan−
desbehörde.

(5) Für die Entscheidung über eine Befreiung von den Vorschriften eines
Nationalparkgesetzes oder einer Rechtsverordnung zur Festsetzung ei−
nes Naturschutzgebietes ist die Naturschutzbehörde zuständig, die nach
§ 17 Abs. 2 Satz 1, 3 oder 4 für die Erteilung des Einvernehmens oder die
Herstellung des Benehmens zuständig ist, wenn es sich bei dem Vorha−
ben um einen Eingriff im Sinne des § 10 handelt, für den in Rechtsvor−
schriften außerhalb des Naturschutzrechts eine Zulassung oder Anzeige
vorgeschrieben ist.

(6) Bedarf ein Vorhaben neben einer Befreiung nach Absatz 3 auch einer
artenschutzrechtlichen Ausnahme nach § 43 Abs. 8 oder einer Befreiung
nach § 62 des Bundesnaturschutzgesetzes durch die Fachbehörde für
Naturschutz und Landschaftspflege, entscheidet diese auch über die Be−
freiung nach Absatz 3.

(7) Unterliegen Bäume, Gebüsch oder Ufervegetation dem besonderen
Schutz einer gemeindlichen Satzung aufgrund dieses Gesetzes, ent−
scheidet über die Ausnahme nach Absatz 1 oder 2 und über die Befrei−
ung von den Verboten des § 34 Nr. 1 das Amt oder die amtsfreie Ge−
meinde.

(8) Befreiungen von den Vorschriften eines Nationalparkgesetzes sowie
einer Rechtsverordnung zur Festsetzung eines Naturschutzgebietes oder
Landschaftsschutzgebietes in Biosphärenreservaten und in Naturparks
ergehen im Benehmen mit der Fachbehörde für Naturschutz und Land−
schaftspflege, soweit die untere Naturschutzbehörde für die Entscheidung
über eine Befreiung zuständig ist. Das Benehmen ist innerhalb eines
Monats herzustellen.

(9) Die Absätze 4 bis 8 gelten entsprechend für die Entscheidung über
die Genehmigung von Handlungen im Sinne des § 19 Abs. 2 Satz 4 und
5 sowie bei Rechtsverordnungen oder Verfügungen zur einstweiligen
Sicherstellung nach § 27 und bei Veränderungssperren nach § 28 Abs. 2
Satz 3.

(10) Die zuständige Naturschutzbehörde kann bei der Erteilung einer
Ausnahme oder einer Befreiung Ausgleichs− und Ersatzmaßnahmen
oder eine Ersatzzahlung anordnen. § 12 Abs. 2 bis 4, § 15, § 18 Abs. 3
und § 17 Abs. 4 bis 8 gelten entsprechend.
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(11) Soweit die zuständige Naturschutzbehörde eine Befreiung nach
Absatz 3 ablehnt, hat sie zugleich darüber zu entscheiden, ob dem An−
tragsteller dem Grunde nach eine Entschädigung nach § 71 Abs. 1 zu−
steht."

78. Nach § 72 wird folgender § 72a eingefügt:

"§ 72a
Freistellung von naturschutzrechtlichen Zulassungspflichten 

für Maßnahmen zur Verkehrssicherung

Werden bei Teilen von Natur und Landschaft, die nach den §§ 23, 24, 31 oder
77 besonders geschützt sind, aus zwingenden Gründen der Verkehrssicherheit
Maßnahmen erforderlich, bedarf es einer Befreiung oder sonstigen behördli−
chen Zulassung nicht, wenn Gefahr im Verzug ist. Der Verkehrssicherungs−
pflichtige hat die Gefahrenlage in geeigneter Weise, insbesondere durch
Lichtbilder, zu dokumentieren und die Maßnahme der zuständigen Natur−
schutzbehörde unverzüglich anzuzeigen. § 72 Abs. 10 gilt entsprechend."

79. § 73 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 2 wird nach den Wörtern "nachhaltig stören" das Wort
"können" eingefügt.

bb) In Nummer 3 werden nach den Wörtern "des Gebiets verändern"
das Komma durch das Wort "oder" ersetzt sowie nach dem Wort
"schädigen" ein Komma und die Wörter "das Landschaftsbild ver−
unstalten oder den Naturgenuss beeinträchtigen" gestrichen.

cc) Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

"4. entgegen § 23 Abs. 3 ein Naturdenkmal beseitigt oder Hand−
lungen vornimmt, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder
Veränderung eines Naturdenkmals führen können,".

dd) Nummer 5 wird wie folgt gefasst:

"5. entgegen § 24 Abs. 4 einen geschützten Landschaftsbestand−
teil beseitigt oder Handlungen vornimmt, die zu einer Zer−
störung, Beschädigung oder Veränderung eines geschützten
Landschaftsbestandteiles führen können,".

ee) In Nummer 6 werden nach den Wörtern "in einem sichergestellten"
die Wörter "oder in einem nach § 28 Abs. 2 Satz 3 in Verbindung mit
§ 27 Abs. 3 einer Veränderungssperre unterliegenden" eingefügt.
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ff) In Nummer 7 werden nach den Wörtern "Bezeichnungen führt" die
Wörter "oder Kennzeichnungen im Sinne des § 30 Abs. 1 Satz 2
verändert oder entfernt" eingefügt.

gg) In Nummer 8 werden nach den Wörtern "oder sonst" die Wörter
"erheblich oder nachhaltig" eingefügt.

hh) Nummer 11 wird wie folgt gefasst:

"11. entgegen § 34 Nr. 1 Bäume, Gebüsch oder Ufervegetation
in der Zeit vom 15. März bis 15. September abschneidet, fällt,
rodet oder auf andere Weise beseitigt,".

ii) In Nummer 12 werden die Wörter "oder anderen nichtmechani−
schen" sowie "niedrig hält oder" gestrichen.

jj) Nummer 16 wird wie folgt gefasst:

"16. entgegen § 39 wild lebende Blumen, Gräser, Farne, Teile von
Gehölzen, Pilze, Kräuter, Moose, Beeren oder andere Wild−
früchte entnimmt oder gewerbsmäßig sammelt, obwohl die
untere Naturschutzbehörde dies gebiets− oder zeitweise un−
tersagt hat,".

kk) In Nummer 17 wird nach der Angabe "§ 40" das Wort "gebiets−
fremde" gestrichen und nach dem Wort "Pflanzen" die Wörter "ge−
bietsfremder oder standortfremder Arten" eingefügt.

ll) Die Nummern 18 und 19 werden aufgehoben.

mm) Die bisherige Nummer 20 wird Nummer 18, wobei nach dem Wort
"erweitert" ein Komma sowie die Wörter "wesentlich ändert" einge−
fügt werden.

nn) Nach Nummer 18 wird folgende Nummer 19 eingefügt:

"19. entgegen § 43a Abs. 2 in Verbindung mit § 43 Abs. 2 einen
Zoo ohne Genehmigung errichtet, erweitert, ändert oder be−
treibt oder einer vollziehbaren Anordnung nach § 43a Abs. 4
zuwiderhandelt,".

oo) Die bisherige Nummer 21 wird Nummer 20, wobei das Wort "bis"
durch das Wort "und" ersetzt wird.
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pp) Nach Nummer 20 wird folgende Nummer 21 eingefügt:

"21. entgegen § 44 Abs. 2 auf Sport− und Lehrpfaden oder auf
Wegen und Pfaden reitet oder mit motorisierten oder be−
spannten Fahrzeugen fährt,"

qq) In Nummer 23 wird das Komma durch einen Schlusspunkt ersetzt.

rr) Die Nummern 24 bis 26 werden aufgehoben.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern "untere Naturschutzbehörde"
ein Semikolon und die Wörter "in den Fällen des § 54 Abs. 3 die
Gemeinde" eingefügt.

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 angefügt:

"Zuständige Behörde im Sinne des § 65 Abs. 6 Nr. 3 des Bundes−
naturschutzgesetzes ist die Fachbehörde für Naturschutz und
Landschaftspflege."

80. In § 74 werden die Wörter "zwanzigtausend Deutsche Mark" durch die Angabe
"10 000 Euro", die Angabe "20" durch die Angabe "18, 19" und die Wörter
"hunderttausend Deutsche Mark" durch die Angabe "50 000 Euro" ersetzt.

81. § 77 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Angabe "S. 372" durch die Angabe "S. 273" ersetzt,
nach der Klammer ein Komma sowie die Wörter "zuletzt geändert durch
Verordnung vom 21. Juli 2000 (GVBl. II S. 251), in der jeweils geltenden
Fassung" eingefügt und die Angabe "§ 7 Abs. 2 Satz 2" durch die Angabe
"§ 7 Abs. 7" ersetzt.

b) In Satz 3 werden nach den Wörtern "auf Antrag der" die Wörter "Ämter
oder der amtsfreien" und nach dem Wort "Gemeinden" die Wörter "durch
Rechtsverordnung" eingefügt.

c) In Satz 4 werden nach dem Wort "Die" die Wörter "Ämter oder die amts−
freien" eingefügt.

d) Nach Satz 5 wird folgender Satz 6 angefügt:

"Die Sätze 3 bis 5 gelten für die Durchführung von Rechtsverordnungen
der unteren Naturschutzbehörden nach § 24 Abs. 3 Satz 1 entspre−
chend."
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82. § 78 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort "Bundesnaturschutzgesetzes" die
Wörter "in der bei In−Kraft−Treten des Umweltrahmengesetzes
geltenden Fassung" eingefügt.

bb) Die Sätze 2 und 3 werden aufgehoben.

cc) Der bisherige Satz 4 wird Satz 2, wobei die Angabe "§ 29," gestri−
chen wird. 

b) Absatz 2 wird aufgehoben.

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2.

83. § 79 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

"(1) Die §§ 10 bis 18 gelten für Eingriffe, für die nach dem Tag vor dem
In−Kraft−Treten nach Artikel 4 Satz 2 des Zweiten Gesetzes zur Ände−
rung des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes der Antrag auf Zu−
lassung oder Genehmigung gestellt oder Anzeige erstattet worden ist.
Vor dem Tag vor dem In−Kraft−Treten nach Artikel 4 Satz 2 des Zweiten
Gesetzes zur Änderung des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes
begonnene Verwaltungsverfahren sind nach den §§ 10 bis 18 des Bran−
denburgischen Naturschutzgesetzes in der bis zum Tag vor dem In−
Kraft−Treten nach Artikel 4 Satz 2 des Zweiten Gesetzes zur Änderung
des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes geltenden Fassung zu
Ende zu führen."

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

"(2) Am Tag vor dem In−Kraft−Treten nach Artikel 4 Satz 2 des Zweiten
Gesetzes zur Änderung des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes
bestehende gesetzliche Veränderungssperren nach § 28 Abs. 2 Satz 3 in
Verbindung mit § 27 Abs. 3 bleiben bis zum In−Kraft−Treten einer
Rechtsverordnung nach Abschnitt 4 in Kraft, längstens jedoch drei Jahre
nach dem Tag vor dem In−Kraft−Treten nach Artikel 4 Satz 2 des Zweiten
Gesetzes zur Änderung des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes."

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

"(3) Für Verfahren zum Erlass von Rechtsverordnungen nach Abschnitt 4,
die am Tag vor dem In−Kraft−Treten nach Artikel 4 Satz 2 des Zweiten
Gesetzes zur Änderung des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes
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bereits eingeleitet worden sind, gelten die Bestimmungen dieses Geset−
zes." 

d) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

"(4) Bei Rechtsverordnungen, die am Tag vor dem In−Kraft−Treten nach
Artikel 4 Satz 2 des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Brandenburgi−
schen Naturschutzgesetzes bereits in Kraft waren, gilt § 29 Abs. 2 ab
diesem Zeitpunkt, sofern der Fristablauf dadurch nicht zu einem späteren
Zeitpunkt eintritt als nach der bisher geltenden Regelung; das Fehlen des
Hinweises auf die Rechtsfolgen bei der damaligen Verkündung der
Rechtsverordnungen ist unbeachtlich. Unberührt bleiben die vor dem Tag
vor dem In−Kraft−Treten nach Artikel 4 Satz 2 des Zweiten Gesetzes zur
Änderung des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes geltend ge−
machten Verletzungen von Verfahrens− oder Formvorschriften."

e) Nach Absatz 4 werden folgende Absätze 5 bis 8 angefügt:

"(5) § 63 Abs. 1 und 2 gilt auch für vor dem Tag vor dem In−Kraft−Treten
nach Artikel 4 Satz 2 des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Branden−
burgischen Naturschutzgesetzes begonnene, aber noch nicht abge−
schlossene Verfahren auf Anerkennung von Naturschutzverbänden.

(6) § 63 Abs. 3 gilt für die Mitwirkung von Naturschutzverbänden in Ver−
waltungsverfahren, die nach dem Tag vor dem In−Kraft−Treten nach Ar−
tikel 4 Satz 2 des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Brandenburgi−
schen Naturschutzgesetzes begonnen worden sind.

(7) § 65 gilt für Verwaltungsakte, die nicht in § 61 Abs. 1 des Bundesna−
turschutzgesetzes aufgeführt sind und für die nach dem Tag vor dem In−
Kraft−Treten nach Artikel 4 Satz 2 des Zweiten Gesetzes zur Änderung
des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes ein Antrag gestellt wird.

(8) Für von der obersten Naturschutzbehörde nach § 29 des Bundesna−
turschutzgesetzes in der bis zum 3. April 2002 geltenden Fassung aner−
kannten Naturschutzverbände gelten die Absätze 6 und 7 sowie die §§ 63
Abs. 3 und 65 entsprechend."

84. Nach § 79 wird folgender § 79a eingefügt:

"§ 79a
Härte− und Ausgleichsregelung 

Das für Naturschutz− und Landschaftspflege zuständige Mitglied der Landes−
regierung wird ermächtigt, für den Fall, dass den Landkreisen und kreisfreien
Städten durch die Wahrnehmung von neuen öffentlichen Aufgaben nach Arti−
kel 1 des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Brandenburgischen Natur−
schutzgesetzes trotz aller zumutbaren eigenen Anstrengungen Mehrbelas−
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tungen entstehen, die diesbezügliche Kostenerstattung des Landes durch
Rechtsverordnung zu regeln. Die Kostenerstattung kann in pauschalierter
Form erfolgen."

Artikel 2
Änderung des Nationalparkgesetzes "Unteres Odertal"

Das Nationalparkgesetz "Unteres Odertal" vom 27. Juni 1995 (GVBl. I S. 114) wird
wie folgt geändert:

1. § 14 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Wörter "Die Landesanstalt für Großschutzgebiete"
durch die Wörter "Das Landesumweltamt" ersetzt.

b) Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Im 6. Spiegelstrich werden die Wörter "ein Vertreter des Ministe−
riums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten" durch die Wörter
"ein Vertreter des für Land− und Forstwirtschaft zuständigen Minis−
teriums" ersetzt.

bb) Im 7. Spiegelstrich werden die Wörter "ein Vertreter des Ministe−
riums für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung" durch die Wörter
"ein Vertreter des für Naturschutz und Landschaftspflege zuständi−
gen Ministeriums" ersetzt.

cc) Im 8. Spiegelstrich werden die Wörter "ein Vertreter des Ministe−
riums für Wirtschaft, Mittelstand und Technologie" durch die Wörter
"ein Vertreter des für Wirtschaft zuständigen Ministeriums" ersetzt.

dd) Im 11. Spiegelstrich werden die Wörter "ein Vertreter der Landes−
anstalt für Großschutzgebiete" durch die Wörter "ein Vertreter des
für die Verwaltung der Großschutzgebiete zuständigen Landesum−
weltamtes" ersetzt.

ee) Im 15. Spiegelstrich wird die Angabe "§ 63 Abs. 1" durch die An−
gabe "§ 63 Abs. 1 und 2" ersetzt. 

2. In § 18 Abs. 3 wird die Angabe "100 000 Deutsche Mark" durch die Angabe
"50 000 Euro" ersetzt.
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Artikel 3
Neufassung des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes

Das für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung zuständige Mitglied der
Landesregierung kann den Wortlaut des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes
in der vom In−Kraft−Treten dieses Gesetzes an geltenden Fassung im Gesetz− und
Verordnungsblatt des Landes Brandenburg Teil I bekannt machen.

Artikel 4
In−Kraft−Treten

Artikel 1 Nr. 62 tritt mit Wirkung vom 1. Mai 2004 in Kraft. Im Übrigen tritt dieses
Gesetz am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Potsdam, den

Der Präsident des Landtages Brandenburg

Dr. Herbert Knoblich
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